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Vorwort 

Im Zuge der rechtlichen Veränderungen zur Neuordnung des Eisenbahnwesens 
und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wurde in Nordrhein-Westfalen 
am 07.03.1995 das Gesetz zur Regionalisierung des Schienenpersonennah-
verkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV erlassen. Mit Wirkung vom 
01.01.2003 sind die Bestimmungen dieses Gesetzes zum Teil geändert worden. 
Die amtliche Bezeichnung lautet jetzt „Gesetz über den öffentlichen Personennah-
verkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)“. Es bestimmt nach wie vor kreis-
freie Städte und Kreise zu Aufgabenträgern des straßengebundenen ÖPNV. Die 
zentrale Aufgabe umfasst die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, 
verbunden mit der Pflicht zur Aufstellung und Fortschreibung eines Nahverkehrs-
planes (NVP). 

Der erste NVP wurde vom Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises am 26.06.1997 be-
schlossen. Die im Jahr 2002 durchgeführte Überprüfung der Inhalte ergab, dass 
viele der im ersten NVP enthaltenen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden. 
Der nun vorliegende Nahverkehrsplan 2003 – 2007 baut auf dem 1. Nahverkehrs-
plan auf und führt den Ansatz des mehrstufig differenzierten Bedienungsmodells für 
den ÖPNV im Rhein-Sieg-Kreis fort.  

Der Rhein-Sieg-Kreis fördert bereits seit Jahrzehnten den öffentlichen Personen-
nahverkehr und stellt jedes Jahr erhebliche Finanzmittel bereit. Im Hinblick auf die 
mittelfristig absehbare schwierige Situation der öffentlichen Haushalte wurde im 
vorliegenden NVP ein besonderer Focus auf den ÖPNV in Schwachlastzeiten und 
am Wochenende gelegt, mit dem Ziel, eine Angebotsoptimierung und Kostenkon-
solidierung im ÖPNV zu erreichen. Der Nahverkehrsplan 2002 – 2007 bildet die 
Grundlage, um den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Sieg-Kreises jetzt und in 
den kommenden Jahren ein nachfrageorientiertes und finanzierbares ÖPNV-Ange-
bot bereitzustellen. 

Wesentlicher Bestandteil des am 26.06.2003 durch den Kreistag beschlossenen 
2. Nahverkehrsplanes war ein mehrstufiges Maßnahmenpaket, welches in zwei 
Hauptschritten im Dezember 2003 sowie im Juni 2004 durch die Verkehrsunter-
nehmen in Abstimmung mit der Kreisverwaltung realisiert wurde. Nach Abschluss 
dieser Arbeiten konnte die Endfassung des Erläuterungsberichtes fertiggestellt 
werden. 

Der Nahverkehrsplan wurde von der PTV (Planung Transport Verkehr AG) in 
Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung erarbeitet. Für die mit großem 
Engagement ausgeführten, fachlich fundierten Arbeiten und die mit erheblichem 
Aufwand verbundenen zahlreichen Beratungen in den Gremien des Kreises und 
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sei an dieser Stelle allen Bearbeitern 
herzlich gedankt. Der Dank gilt auch den im Planungs- und Verkehrsausschuss 
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vertretenen Kreistagsabgeordneten, die mit viel Detailarbeit und Sachverstand die 
Beratungen geführt haben. Auch den benachbarten Aufgabenträgern und den 
Verkehrsunternehmen, die die Arbeiten fachlich unterstützten und konstruktiv 
mitarbeiteten, sei hier gedankt. 

Der vorliegende Nahverkehrsplan setzt die Rahmenbedingungen für die Weiterent-
wicklung des ÖPNV im Rhein-Sieg-Kreis bis zum Jahr 2007. Gleichwohl wird der 
Rhein-Sieg-Kreis, wie auch schon in den vergangenen Jahren, die weitere 
Entwicklung intensiv beobachten und je nach Bedarf und Notwendigkeit, auf sich 
verändernde Rahmenbedingungen reagieren. Insofern stellt der Nahverkehrsplan 
zwar die Grundlage für die kommenden Jahre dar, Weiterentwicklungen und 
erforderliche Änderungen in Teilbereichen sind damit aber nicht ausgeschlossen. 
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Ausgangssituation und Zielsetzung
 

Im Hinblick auf die sich ändernde europäische Rechtslage und die sich abzeich-
nende Bedeutung des Wettbewerbs auch im Busbereich ist insbesondere ein 
streng definiertes Anforderungsprofil von Bedeutung. Dieses Anforderungsprofil 
dient nicht nur als Grundlage für die Bewertung des bestehenden Angebots, son-
dern auch als Vorgabe für die weitere Entwicklung des ÖPNV im Rhein-Sieg-Kreis 
innerhalb des Geltungszeitraumes des Nahverkehrsplans. Alle zukünftigen Maß-
nahmen sollen sich nach diesem Anforderungsprofil ausrichten, unabhängig von 
den konkreten, in dieser Fortschreibung vorgeschlagenen Maßnahmen. Dies betrifft 
insbesondere auch Detailplanungen, die im Nahverkehrsplan in seiner Eigenschaft 
als Rahmenplan nicht geleistet werden können. Das Anforderungsprofil wurde in 
Abstimmung mit dem Arbeitskreis erarbeitet, der sich aus Vertretern der Verkehrs-
unternehmen, des Rhein-Sieg-Kreises und des Gutachterbüros zusammensetzte. 

Für die Ermittlung der Nachfrage standen Erhebungsdaten des VRS zur Verfügung. 
Um allerdings die Gesamtverkehrsnachfrage (MIV und ÖPNV) darstellen zu kön-
nen,  wurde parallel zur Fortschreibung des NVP ein Verkehrsmodell auf der Basis 
der Verkehrszelleneinteilung Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Dieses Modell ist 
prognosefähig und wird damit auch zur Nachfrageprognose im Rahmen der Maß-
nahmenwirkungen des NVP verwendet. 

Mit der Festlegung des Anforderungsprofils und der damit verbundenen Definition 
eines Zielzustandes für den ÖPNV wird die Grundlage zur Analyse und Definition 
von Maßnahmen festgelegt. Sinnvollerweise werden Anforderungsprofil und Zielde-
finition vor der Schwachstellenanalyse durchgeführt. Veränderte Rahmenbedingun-
gen und daraus erwachsende Forderungen werden zur Weiterentwicklung des An-
forderungsprofils herangezogen.  

In der Schwachstellenanalyse wird das ÖPNV-Angebot anhand der im Anforde-
rungsprofil festgelegten Mindestanforderungen hinsichtlich ihrer Erfüllung analy-
siert. Die festgestellten Schwachstellen werden dargelegt und dienen als Grundlage 
für die Definition von Einzelmaßnahmen. 

Die Maßnahmen werden anhand des Anforderungsprofils auf ihre verkehrlichen 
Wirkungen geprüft, Kennziffern hinsichtlich zusätzlich entstehender oder einge-
sparter Fahrzeugkilometer werden berechnet und entstehende Kosten bzw. Einspa-
rungen ermittelt. Um die Wirkungen auf die Fahrgastzahlen sowie entstehende 
Neuerlöse abzuschätzen, wird eine Nachfrageprognose mit Hilfe des Verkehrsmo-
dells durchgeführt. 

Im Anschluss daran können die Einzelmaßnahmen bewertet und Prioritäten für die 
Umsetzung festgelegt werden. 
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Ausgangssituation und Zielsetzung
 

Abbildung 1: Struktur der Nahverkehrsplanfortschreibung 
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Bestandsaufnahme
 

2 Bestandsaufnahme 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Die vorliegende Fortschreibung des Nahverkehrsplans Rhein-Sieg-Kreis entstand  
zunächst auf der Grundlage des Regionalisierungsgesetzes NW von 1996. Die 
Paragraphen 8 und 9 beinhalten die Aufstellung und Gestaltung des Nahverkehrs-
plans. Der erste Nahverkehrsplan des Rhein-Sieg-Kreises wurde 1997 beschlos-
sen. §9 (5) RegG NW besagt: „Der Nahverkehrsplan ist spätestens alle fünf Jahre 
zu überprüfen und bei Bedarf fortzuschreiben“. Auf dieser Grundlage beauftragte 
der Rhein-Sieg-Kreis im Jahr 2002 die Fortschreibung des NVP.  

Die Novellierung des Regionalisierungsgesetzes NW (Gesetz über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen „ÖPNVG NRW“) trat zum 01.01.2003 
in Kraft und wurde zum Ende der Bearbeitung der Fortschreibung zur neuen 
Rechtsbasis.  

Änderungen des Gesetzes betreffen hinsichtlich der lokalen Nahverkehrspläne ins-
besondere die Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätsein-
schränkungen („Barrierefreiheit“), im Sinne des Bundesbehindertengleichstellungs-
gesetzes und des PBefG. Dem wurde im Anforderungsprofil des Nahverkehrsplans 
Rechnung getragen. Die übrigen Änderungen des Gesetzes beziehen sich fast 
ausschließlich auf den SPNV und die dafür zuständigen Aufgabenträger.  

Der Nahverkehrsplan stellt einen Rahmenplan für die zukünftige Entwicklung des 
ÖPNV dar und ist eine Entscheidungsgrundlage der Bezirksregierung bei der Kon-
zessionierung von ÖPNV-Linien. Der Nahverkehrsplan entfaltet mit seiner Gültigkeit 
keine rechtliche Außenwirkung, sondern bindet lediglich den Aufgabenträger an 
seine Entscheidungen zur Entwicklung des ÖPNV. Die unternehmerische Eigen-
verantwortung der Verkehrsbetriebe bei der Ausgestaltung bestehender Linienkon-
zessionen wird ausdrücklich garantiert. 

2.2 Planungsgrundlagen 

2.2.1 Zentralörtliche Gliederung 

Die zentralörtliche Gliederung im Rahmen des Landesentwicklungsplans dient als 
eine Grundlage für die Einstufung von Verkehrsbeziehungen zwischen zwei Orten. 
Die Gewährleistung der Erreichbarkeit von Versorgungszentren ist eine der wich-
tigsten Aufgaben des ÖPNV. Daher wird die Einteilung der Städte, Gemeinden und 
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Bestandsaufnahme
 

Ortsteile in das zentralörtliche Gefüge hier kurz beschrieben.  
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Oberzentren (Deckung des spezialisierten höheren Bedarfs – außerhalb des 
Kreises):  

Bonn 

Köln 

Mittelzentren (Deckung des gehobenen Bedarfs): 

Bad Honnef 

Bornheim  

Eitorf 

Hennef 

Königswinter 

Lohmar 

Niederkassel 

Rheinbach 

Sankt Augustin  

Siegburg 

Troisdorf 

Grundzentren (Versorgung im Nahbereich, täglicher Bedarf): 

Alfter 

Meckenheim  

Much 

Neunkirchen-Seelscheid  

Ruppichteroth 

Swisttal 

Wachtberg  

Windeck 

Daneben stehen für die Versorgung des Kreises folgende weitere Mittelzentren 
außerhalb des Kreisgebietes zur Verfügung: 

Engelskirchen, Euskirchen, Waldbröl, Wesseling  

Großräumige Achsen von europäischer Bedeutung verlaufen entlang der Rhein-
achse von Köln über Bonn bzw. Troisdorf/Siegburg nach Süden. 

Eine überregionale Achse verläuft von Hamm über Eitorf, Hennef, Siegburg, Bonn 
nach Euskirchen. 
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Bestandsaufnahme
 

2.2.2 ÖPNV-Bedarfsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der ÖPNV-Bedarfsplan von 1998 weist für den Rhein-Sieg-Kreis einige Maßnah-
men mit vordringlichem Bedarf aus. Der Zeithorizont für die Umsetzung liegt zwi-
schen 1998 und 2006: 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Vordringlicher Bedarf: Ausbau der Eisenbahnstrecken 

Bonn-Ramersdorf – Bad Honnef (-Koblenz) 

Euskirchen – Meckenheim 

Hennef-Ost – Eitorf 

Meckenheim – Bonn 

Schladern – Au 

Weiterer Bedarf 

Neubau der Stadtbahnstrecke Bonn, Beuel – Mondorf – Langel 

Ausbau der Stadtbahnstrecke Schwadorf – Bornheim 

Für Maßnahmen des möglichen späteren Bedarfs sind bis zum Jahr 2015 keine 
Finanzmittel verfügbar. Hier ist für den Rhein-Sieg-Kreis nur eine Maßnahme aus-
gewiesen, die somit nicht in den Geltungszeitraum des NVP fällt: 

Möglicher späterer Bedarf:  

Neubau der Strecke Lohmar – Siegburg 

Für diese Strecke hat sich zwischenzeitlich ein neuer Sachstand ergeben. Die Stre-
cke Lohmar – Siegburg wurde mit Schreiben des MWMEV vom 18.04.2001 aus 
dem Infrastruktursicherungsvertrag entlassen. 

Mit dem am 09. Mai 2000 in Kraft getretenen Gesetz zur Integrierten Gesamtver-
kehrsplanung befindet sich die Landesverkehrsplanung in einer Umbruchsituation. 
Anstelle der bisherigen sektoralen Pläne für einzelne Verkehrsträger (ÖPNV-Be-
darfsplan und Landesstraßenbedarfsplan) sind diese unter Berücksichtigung aller 
Planungsbeteiligten und der verschiedenen gesellschaftlichen Planungsbelange 
zusammenzuführen und in einem Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan abzubilden. 

2.2.3 Nahverkehrsplan SPNV 2002 (VRS, verabschiedet 
12/02) 

Die Aufstellung des Nahverkehrsplans SPNV liegt in der Zuständigkeit des Zweck-
verbandes VRS. Der bestehende NVP SPNV des Jahres 1997 wurde 2002 fortge-
schrieben.  

Für den Rhein-Sieg-Kreis wurde folgende Maßnahme aus dem NVP SPNV 1997 
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umgesetzt: 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

KBS 475 Bonn – Euskirchen – Bad Münstereifel (RB 23) 

Abendverkehr zwischen Bonn und Euskirchen 

Folgende Maßnahmen wurden in den NVP SPNV 2002 aufgenommen (mittelfristige 
Maßnahmen): 

Inbetriebnahme der Flughafenanbindung  

20‘-Takt zwischen Köln und Hennef (S12) sowie Köln und Bonn-
Oberkassel (S 13) im Tagesverkehr 

Die Umsetzung erfolgt in Teilschritten:  

S 12: 20‘-Takt im Sommer 2004,  

S 13: 20‘-Takt im Sommer 2004 Köln – Troisdorf 

S 13: Verlängerung Troisdorf – Bonn-Oberkassel 2006 

S 12: 2 S-Bahnverbindungen/Std. Köln – Eitorf – (Au) 

 (Die Maßnahme steht noch unter Finanzierungsvorbehalt. Die Ver-
handlungen sind noch nicht abgeschlossen). 

Ausbau RB 25 Köln – Gummersbach 

20‘-Takt Köln – Overath in der HVZ 

Neuer Haltepunkt: Bonn-Vilich (2006), Verknüpfung der Linie 66 mit S 13 

Zusätzliche Haltepunkte RB 23 (2004/2005) im Rhein-Sieg-Kreis 

Alfter-Impekoven, Rheinbach-Ost 

Als neue Planungen weist der NVP SPNV folgende Maßnahmen auf: 

Ausbau Bonn Oberkassel – Bad Honnef (- Koblenz) entsprechend der Maß-
nahme Bonn-Ramersdorf – Bad Honnef (- Koblenz) im ÖPNV-Ausbauplan 
des Landes. Da die Strecke Bonn-Ramersdorf – Oberkassel bereits in der 
Maßnahme S-Bahn Ausbau Köln – Flughafen – Troisdorf – Oberkassel ent-
halten ist, wird die geplante Maßnahme des NVP SPNV entsprechend redu-
ziert. 

Im Zielkonzept des NVP SPNV im ZV VRS wird außerdem die Planungsalternative 
der Stadt Bonn „Regio-Stadtbahn“ thematisiert. Diese beinhaltet eine Alternative 
zur möglichen Rheinquerung ins ehemalige Regierungsviertel, die aufgrund des 
Investitionsvolumens von ca. 180 Mio € nur längerfristige Realisierungschancen 
hat. Angedacht ist eine „Regio-Stadtbahn“ zwischen Bornheim – Bonn-Hauptbahn-
hof – Regierungsviertel – Konrad-Adenauer-Brücke – Ramersdorf bis zum Flugha-
fen Köln/Bonn. Der Zweckverband strebt die Aufnahme des nötigen Verknüpfungs-
bauwerkes in den Ausbauplan des Landes NRW an. Als weitere Option ist eine 
Verknüpfung mit der RB 23 von Bonn über Meckenheim, Rheinbach nach Euskir-
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chen zu berücksichtigen. 

Ebenfalls aufgenommen wurde der zweigleisige Ausbau der KBS 460 „Siegtal-
strecke“. Durch den Ausbau soll die Unpünktlichkeit reduziert und die Leistungsfä-
higkeit erhöht werden. 

Nachträglich aufgenommen wurde der Bau eines dritten Gleises für den SPNV zwi-
schen Troisdorf und Porz-Wahn. Dieses wird erforderlich, da die Gleisinfrastruktur 
im Bereich Troisdorf – Porz-Wahn spätestens zum Fahrplanwechsel im Juni 2004 
an ihre Kapazitätsgrenze stößt. 

2.3 Strukturdaten und Strukturdatenentwicklung 

Die folgende Tabelle 1 stellt einen Überblick über die Bevölkerungsentwicklung in 
den Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises dar. Dargestellt sind die Ein-
wohnerzahlen von 1995, wie sie im ersten Nahverkehrsplan ausgewiesen sind, im 
Vergleich zu der Bevölkerungszahl im Jahr 1998. Es zeigt sich, dass die Bevölke-
rung zwar insgesamt anwächst, insbesondere in den Städten Bornheim, Hennef 
und Niederkassel sowie den Gemeinden Alfter, Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid und 
Ruppichteroth, in den größeren Städten Sankt Augustin und Siegburg jedoch auch 
leicht rückläufige Entwicklungen zu verzeichnen sind. 

Dem stehen in der Tabelle die Prognosezahlen für den Planungshorizont 2007 ge-
genüber, wobei hier durchgängig von hohen Zuwächsen von 3,5 % und 10,2 % 
ausgegangen wird. 
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Stadt / Gemeinde Einwohner 
1995 

Einwohner 
1998 

Einwohner 
2007 

Verän-
derung 

1995-1998 

Verän-
derung 

1998-2007 

Alfter 19.351 20.328 21.450 5,0% 5,5% 

Bad Honnef 24.462 24.815 27.221 1,4% 9,7% 

Bornheim 40.180 43.395 45.185 8,0% 4,1% 

Eitorf 18.031 19.036 20.098 5,6% 5,6% 

Hennef 38.115 41.269 42.710 8,3% 3,5% 

Königswinter 37.341 38.188 41.309 2,3% 8,2% 

Lohmar 29.509 30.304 32.408 2,7% 6,9% 

Meckenheim 24.558 25.434 27.190 3,6% 6,9% 

Much 13.883 14.504 15.372 4,5% 6,0% 

Neunkirchen-Seelscheid 18.508 19.520 20.560 5,5% 5,3% 

Niederkassel 31.201 33.243 34.739 6,5% 4,5% 

Rheinbach 24.733 25.582 27.461 3,4% 7,3% 

Ruppichteroth 9.484 10.023 10.640 5,7% 6,2% 

Sankt Augustin 55.065 54.971 59.988 -0,2% 9,1% 

Siegburg 36.998 36.940 40.725 -0,2% 10,2% 

Swisttal 17.865 17.938 19.530 0,4% 8,9% 

Troisdorf 68.778 71.774 76.421 4,4% 6,5% 

Wachtberg 18.716 18.639 20.369 -0,4% 9,3% 

Windeck 19.892 20.494 22.163 3,0% 8,1% 

Summe 546.670 566.397 605.539 3,6% 6,9% 

(Quelle: MWMEV, Referat VA 2 / Zusammengestellt für die integrierte Gesamtverkehrsplanung NRW 

in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden sowie dem LDS) Stand jeweils 31.12.; Prognose 

2007 abgeleitet durch Rhein-Sieg-Kreis aus der Prognose 2015 des Landes NRW 
Tabelle 1: Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden und ihre Entwicklung bis 2007 

In  Tabelle 2 wird die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zwischen 1998 und 
2007 ausgewiesen. Auch hier zeigt sich ein erheblicher Zuwachs, in einigen Ge-
meinden bis zu 11%. 
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Stadt / Gemeinde Beschäftigte 
1998 

Beschäftigte 
2007 

Zuwachs 1998  

- 2007 

Alfter 3.131 3.505 +11,9% 

Bad Honnef 8.955 9.624 +7,5% 

Bonn (nachrichtlich) 183.079 191.301 +4,5% 

Bornheim 8.810 9.400 +6,7% 

Eitorf 6.506 7.234 +11,2% 

Hennef 12.730 13.511 +6,1% 

Königswinter 9.684 10.209 +5,4% 

Lohmar 6.920 7.367 +6,5% 

Meckenheim 8.510 8.954 +5,2% 

Much 2.944 3.169 +7,6% 

Neunkirchen-Seelscheid 3.868 4.094 +5,8% 

Niederkassel 6.544 7.227 +10,4% 

Rheinbach 6.344 6.830 +7,7% 

Ruppichteroth 2.697 2.949 +9,3% 

Sankt Augustin 18.424 19.562 +6,2% 

Siegburg 20.239 21.342 +5,4% 

Swisttal 4.167 4.347 +4,3% 

Troisdorf 23.006 24.214 +5,2% 

Wachtberg 3.121 3.328 +6,6% 

Windeck 3.693 4.021 +8,9% 

Summe 343.372 362.183 +5,5% 

(Quelle: MWMEV, Referat VA 2 / Zusammengestellt für die integrierte Gesamtverkehrsplanung NRW 

in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden sowie dem LDS); Prognose 2007 abgeleitet durch 

Rhein-Sieg-Kreis aus der Prognose 2015 des Landes NRW 
Tabelle 2: Beschäftigtenzahlen der Städte und Gemeinden und ihre Entwicklung bis 2007  

Die Verteilung der Schulstandorte ist in Tabelle 3 dargestellt. Die Standorte der 
Schulen sind für den Nahverkehrsplan von Bedeutung, da  vor allem in der Region 
der Fahrtzweck Fahrt zur Schule die anderen Zwecke bei weitem überwiegt. 

Der Großteil der Schüler wird mit dem Linienverkehr (nach §42 PBefG) befördert. 
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Stadt / Gemeinde 
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Alfter 3 1 0 0 0 3 

Bad Honnef 5 1 1 2 0 0 

Bornheim 8 1 1 2 1 1 

Eitorf 4 1 0 1 0 0 

Hennef 7 1 1 1 1 3 

Königswinter 7 1 2 2 0 2 

Lohmar 4 1 1 1 0 0 

Meckenheim 5 1 1 1 0 0 

Much 3 1 1 0 0 0 

Neunkirchen-Seelscheid 2 1 1 1 0 0 

Niederkassel 5 1 1 1 0 1 

Rheinbach 5 1 1 3 0 1 

Ruppichteroth 3 1 0 1 0 0 

Sankt Augustin 9 2 2 2 1 4 

Siegburg 8 2 1 2 0 1 

Swisttal 3 1 0 0 0 0 

Troisdorf 13 2 2 2 1 2 

Wachtberg 5 1 0 0 0 0 

Windeck 5 1 1 1 0 1 

Summe 104 22 17 23 4 19 

(Quelle: LDS NRW, amtliche Schulstatistik) Stand  2001 

Tabelle 3: Schulstandorte im Rhein-Sieg-Kreis 

2.3.1 Verkehrliche Untersuchungen 

Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans Rhein-Sieg-Kreis berücksichtigt außer 
dem Nahverkehrsplan 1997 weitere Gutachten, die zwischenzeitlich erstellt wurden. 
In Bezug auf die starken verkehrlichen Verflechtungen mit der Bundesstadt Bonn 
wurden die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung „Zukunft Schiene – Mittel- 
und langfristige Konzepte für den Schienengebundenen Nahverkehr in der Stadt 
Bonn („Hüsler-Gutachten“, Januar 2000)“ bei den Arbeiten zum NVP des Rhein-
Sieg-Kreises berücksichtigt, sofern eine Betroffenheit des Kreises gegeben war. 
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Dies betraf im Wesentlichen Aussagen zu den Stadtbahnlinien 16, 63 und 66 sowie 
den DB-Strecken RB 23, S 12 und S 13. 

Im Rahmen des Gutachtens „Schnellbuskonzeption für den Rhein-Sieg-Kreis (Juli 
2001)“ wurden zehn mögliche Schnellbusrelationen für den Berufsverkehr unter-
sucht und davon vier Varianten einer Detailuntersuchung unterzogen. Nur in einem 
Fall kam es bislang zu einer testweisen Realisierung (Niederkassel – Bonn S11), 
wobei dieses Schnellbusangebot (SB 55) aus dem bestehenden Angebot der Linie 
550 – ohne Mehrkosten – entwickelt und umgesetzt wurde. Von einer Realisierung 
weiterer Schnellbusverbindungen wurde abgesehen, da hierzu finanzielle Mehrauf-
wendungen erforderlich gewesen wären. 

Schnell-
buslinie 

Schnellbus-
fahrten der 

Linie 
Linienweg der Schnellbuslinie

Detailbetrachtung 
oder Umsetzung 

S1 845 Bonn Hbf - Duisdorf - Swisttal-
Heimerzheim 

 

S3 855 BN Bad Godesberg - 
Meckenheim 

Detailuntersuchung 

S4 857 BN Bad Godesberg - Wachtberg  

S11 550 Niederkassel- Bonn Hbf Umsetzung als Test-
betrieb 2002 

S12 537 Oberpleis - Bonn Hbf  

S14 551 Troisdorf -Sieglar - Bonn Hbf  

S15 501 Troisdorf Bf - Niederkassel-
Lülsdorf 

Detailuntersuchung 

S18 506 Lohmar - Donrath -Troisdorf  

S19 557 Siegburg - Lohmar - Overath  

S20 576/577 Siegburg - Much Detailuntersuchung 

Tabelle 4: Untersuchte Schnellbuskorridore  in der „Schnellbuskonzeption für den Rhein-Sieg-Kreis“ 
(Juli 2001) 

2.4 Erfolgskontrolle und Bilanz des ersten 
Nahverkehrsplans 

Im Anhang (Anlage 11) sind alle Maßnahmen aus dem NVP 1997 aufgelistet, nach 
Gemeinden unterschieden mit einer Anmerkung, inwieweit sie umgesetzt bzw.  in 
der Fortschreibung erneut betrachtet wurden oder inzwischen irrelevant sind. 

Ca. 30 der Maßnahmen wurden umgesetzt, etwa ebenso viele wurden nicht umge-
setzt und werden erneut im Rahmen der Fortschreibung betrachtet. Weitestgehend 
waren sie aufgrund der Mängelanalyse oder der Prüfaufträge erneut zu prüfen. 
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Weitere 9 Maßnahmen aus dem NVP 1997 sind nicht mehr relevant, da sie inzwi-
schen durch anderweitige Maßnahmen ersetzt wurden oder aufgrund politischer 
Entscheidungen nicht weiter zu verfolgen sind. 

2.5 Bestehendes Verkehrsangebot  

2.5.1 Angebot für den Motorisierten Verkehr 

Ausgehend vom dicht besiedelten Teil des Kreises im Gebiet des Ballungsraums 
um Köln und Bonn ist der Rhein-Sieg-Kreis mit einem Netz von Bundesautobahnen 
erschlossen: 

Emmerich – Köln – Rösrath – Lohmar – Siegburg – Königswinter – Bad- Hon-
nef – Frankfurt a.M. – Passau (A 3) 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Sankt Augustin-West – Siegburg – Niederpleis – Hennef (A 560) 

Dinslaken – Köln – Troisdorf – Sankt Augustin-West – Bonn-Beuel – Bonn 
(A 59) 

Bonn-Beuel – Bonn-Hardtberg – Meckenheim – Grafschaft (A 565) 

Köln – Wesseling – Bonn (A 555) 

Kaldenkirchen – Kerpen – Weilerswist – Swisttal – Miel – Rheinbach – 
Meckenheim – Bad Neuenahr-Ahrweiler – Hockenheim (A 61) 

Der meisten übrigen Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises werden durch 
Bundesstraßen an das Fernstraßennetz angebunden. Wichtige Bundesstraßen 
sind: 

Hennef – Ruppichteroth – Waldbröl (B 478) 

Euskirchen – Bonn – Siegburg – Lohmar – Neunkirchen-Seelscheid – Much – 
Gummersbach  (B 56) 

Siegburg – Lohmar – Overath (B 484) 

Köln – Troisdorf – Siegburg – Hennef – Altenkirchen (B 8) 

Bonn – Königswinter – Bad Honnef (B 42)  

Die Feinerschließung erfolgt durch ein dichtes Netz von Landes-, Kreis- und 
Gemeindestraßen. 

2.5.2 Angebot im Öffentlichen Personenverkehr 

Im Rhein-Sieg-Kreis wird der Schienenverkehr von den folgenden Unternehmen 
durchgeführt: 
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Deutsche Bahn AG (DB AG) ► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) 

Stadtwerke Bonn (SWB) 

Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) 

Die Buslinien werden von folgenden Unternehmen betrieben: 

Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG) 

Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 

Stadtwerke Bonn (SWB) 

Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) 

Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG (OVAG) 

Verkehrsbetrieb Rhein Eifel Ahr GmbH (VREA) 

Martin Becker (MB) 

Die für den Nahverkehrsplan relevanten Linien des Bus- und Stadtbahnverkehrs 
können den Anlagen 8, 9 und 10 im Anhang entnommen werden. Außer den 
Busverkehren wird die Erschließung in schwach besiedelten Räumen und in den 
Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage durch Anruf-Sammeltaxen durchgeführt. 
Diese Verkehre wurden in allen Städten und Gemeinden des Kreises außer Eitorf, 
Sankt Augustin und Siegburg eingeführt. Sie erschließen mit einem zumeist ein- bis 
zweistündlichen Angebot die Siedlungsbereiche und verbinden sie im Allgemeinen 
mit den Hauptorten der Gemeinden. 

2.6 Verkehrsnachfrage 

2.6.1 Gesamtverkehrsnachfrage 

Die Gesamtverkehrsnachfrage dient der Beurteilung des ÖPNV-Angebots unab-
hängig von der bestehenden ÖPNV-Nachfrage. Da für den Individualverkehr keine 
ausreichend aktuellen Quell-Ziel-Matrizen vorliegen, wurde parallel  zum Nahver-
kehrsplan ein Verkehrsmodell erarbeitet.  

Der Aufbau des Verkehrsmodells und des darin enthaltenen Nachfrage-Teilmodells 
ist weitestgehend kompatibel mit der Modellbildung des Integrierten Gesamtver-
kehrsplans des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Beim Nachfragemodell handelt es sich um ein verhaltensorientiertes, integriertes 
Modell. Dies bedeutet, dass die Nachfrage individuell für acht verhaltenshomogene 
Personengruppen (u. a. Schüler, Studenten, Erwerbstätige mit oder ohne Pkw-
Verfügbarkeit, Nicht-Erwerbstätige mit oder ohne Pkw-Verfügbarkeit) in einem Ge-
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samtmodell mit allen vier betrachteten „Verkehrsmitteln“ (als Fußgänger, Radfahrer, 
ÖPNV-Fahrgast oder Pkw-Benutzer) berechnet wird. Die Wege der Personen wer-
den als Verbindung von zwei Aktivitäten über insgesamt 15 Quelle-Ziel-Gruppen 
abgebildet (z.B. Wohnen – Arbeiten, Wohnen – Freizeit oder Bildung – Wohnen). 
Das Modell bildet das Verkehrsgeschehen eines durchschnittlichen Werktags ab. 
Bei der Modellierung werden die Strukturdaten (u. a. Angaben zu Personengrup-
pen, Arbeitsplätzen, Bildungseinrichtungen, Verkaufsflächen) auf Verkehrsbezirke 
aggregiert. Das entwickelte Modell umfasst insgesamt 275 Verkehrsbezirke, wovon 
174 auf die Gemeinden des Kreises entfallen, 60 auf die Stadt Bonn, 13 auf die 
Stadt Köln und weitere 28 auf das übrige Umland des Kreises.  

Ergebnis des Nachfragemodells sind Verkehrsbeziehungsmatrizen, die für die be-
trachteten Verkehrsmittel die Wege zwischen den Bezirken enthalten. Diese Wege 
werden in getrennten Rechnungsschritten sowohl im Pkw-Verkehr wie auch im 
ÖPNV auf Netzmodelle umgelegt. Durch Vergleiche der Ergebnisse der Umle-
gungsrechnungen mit gezählten oder anderweitig erhobenen Werten (Fahrgäste, 
Verkehrsstärken, Verkehrsbeziehungen, Verkehrsmittelpräferenzen) können die 
Modellierungen der Nachfrage und der Verkehrsnetze kalibriert (geeicht) und vali-
diert (d.h. anhand weiterer, von der Kalibrierung unabhängiger Daten plausibilisiert) 
werden. 

2.6.2 ÖPNV-Nachfrage 

Zur Beurteilung des heutigen ÖPNV-Angebots und der Analyse der Funktionen der 
Linien war die Untersuchung der derzeitigen ÖPNV-Nachfrage unerlässlich. Hierfür 
konnte auf die vom VRS 1999 in Auftrag gegebene ÖPNV-Erhebung zugegriffen 
werden. Die zur Verfügung stehenden Daten erlauben die Erstellung einer Ganzta-
gesmatrix (Montag-Freitag) sowie linienweise Auswertungen. Je Linie stand außer-
dem eine Tagesganglinie zur Verfügung, mit Hilfe derer die zeitliche Verteilung der 
Fahrgastströme ermittelt werden konnte. Kursfeine Daten standen nicht zur Verfü-
gung. In einigen Fällen konnten die Daten mit Hilfe neuerer Zählungen durch die 
Verkehrsunternehmen auf einzelnen Linien überprüft und aktualisiert werden. 

Die Datenlage hinsichtlich der ÖV-Nachfrage ist ausreichend, um die Nachfrage-
struktur für den als Rahmenplan zu betrachtenden Nahverkehrsplan abzubilden.  
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3 Anforderungsprofil und Zieldefinition 

3.1 Anforderungen aus dem ÖPNVG NRW  

Laut Verwaltungsvorschrift zu den §§ 8 und 9 des Regionalisierungsgesetzes NW 
sind im Nahverkehrsplan folgende „verkehrliche Ziele und Angaben zur angestreb-
ten ÖPNV-Qualität vorzugeben und entsprechende planerische Maßnahmen aus-
zuweisen“: 

Bedienungsqualität

Verkehrserschließung

- Räumliches 
  Beförderungsangebot

- Bedienungshäufigkeit

- Schnelligkeit

- Platzangebot

- Zuverlässigkeit und 
  Pünktlichkeit

- Anschlusssicherung

- Beförderungskomfort

- Marktgerechte 
  Differenzierung

- Fahrgastinformation
- Tarif und 
  Vertriebssystem
- Sicherheit und 
  Sauberkeit

- Anbindung

- Erreichbarkeit

Angebotsqualität

Beförderungsqualität

Abbildung 2: Ziele der ÖPNV-Qualität nach dem Regionalisierungsgesetz NW 

Nach der Novellierung des ÖPNVG ist zusätzlich aufgrund einer Änderung des § 8 
PBefG hinsichtlich der Vorgaben im Behindertengleichstellungsgesetz Art. 51 das 
Ziel einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit aufzunehmen. Außerdem sind 
„Qualitätsstandards des eingesetzten Personals“ zu definieren. 
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Das im Folgenden dargestellte Anforderungsprofil für die Fortschreibung des Nah-
verkehrsplans Rhein-Sieg-Kreis baut auf diesen Vorgaben auf, berücksichtigt je-
doch auch die im ersten Nahverkehrsplan angewandten Kriterien, um die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Außerdem werden die Kriterien da-
hingehend überprüft, dass sie denen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans der 
Stadt Bonn nicht entgegenstehen. 

Für die einzelnen im Gesetz genannten Merkmale werden Standards definiert, um 
einerseits die Ziele der angestrebten ÖPNV-Qualität festzulegen, andererseits, um 
das bestehende Angebot konkret untersuchen zu können und Maßnahmen abzu-
leiten. Daher können die Merkmale in zwei Gruppen eingeteilt werden, die im Nah-
verkehrsplan unterschiedlich zu behandeln sind (s. Tabelle 5): 

Für einen Teil der Merkmale werden auf Basis der vorgegebenen Standards 
Schwachstellen im ÖPNV-Angebot analysiert und darauf aufbauend Maßnahmen 
definiert. Weitestgehend lassen sich diese Merkmale anhand von Messgrößen 
quantitativ beschreiben, wie z.B. Bedienungshäufigkeit anhand von Fahrtenzahlen 
auf definierten Relationen oder die Schnelligkeit anhand von Reisezeiten. 

Andere Merkmale wie „Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit“, „Sauberkeit und Sicher-
heit“ oder „Tarif und Vertriebssystem“ lassen sich sinnvoll nur qualitativ beschrei-
ben. Hier werden Standards, die als Ziel für die weitere Entwicklung des ÖPNV 
dienen sollen, definiert und Möglichkeiten zur Überwachung ihrer Einhaltung aufge-
zeigt. 
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Kategorie Merkmal Definition von Stan-
dards und Schwach-

stellenanalyse 

Definition von Stan-
dards für die weitere 

ÖV-Entwicklung 

Fußläufiger Einzugsbereich der 
Haltestellen 

X  

Erschlossene Einwohner X  

Bedienungs-
qualität - Ver-
kehrserschlie-
ßung 

Erreichbarkeit ausgewählter 
Zielgebiete 

X  

Bedienungshäufigkeit X  

Barrierefreiheit  X 

Platzangebot  X 

Umsteigequalität  X 

Personal  X 

Umsteigehäufigkeit X  

Bedienungs-
qualität - An-
gebotsqualität 

 

Marktgerechte Angebots-
differenzierung 
(Einsparungspotenziale; 
Potenziale für alternative 
Betriebsweisen) 

 

X 

 

Schnelligkeit X  

Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit 

 X 

Anschlusssicherung  X 

Anbindung ÖV – IV  X 

Beförderungskomfort  X 

Fahrgastinformation  X 

Beförderungs-
qualität 

Tarif- und Vertriebssystem  X 

Tabelle 5: Einteilung der Merkmale zur angestrebten ÖV-Qualität hinsichtlich ihrer Berücksichtigung 
im NVP  

3.2 Anforderungsprofil für den ÖPNV  

Der Rhein-Sieg-Kreis als Aufgabenträger hat das Ziel, für alle Städte und Gemein-
den ein an der Struktur orientiertes ausgewogenes und finanzierbares ÖPNV-An-
gebot zur Verfügung zu stellen. Eine Angebotsgestaltung, die im ganzen Kreisge-
biet identische Bedienungshäufigkeiten vorsieht, ist unrealistisch. Dies wäre – wenn 
man das Angebot auf den derzeitigen Hauptachsen nicht deutlich verschlechtern 
möchte – mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden. Andererseits kann auch 
nicht die derzeitige ÖPNV-Nachfrage das einzige Kriterium für die Bedienungsqua-
lität sein. 
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Die unten beschriebenen Untersuchungsmerkmale beziehen sich teilweise auf die 
Betrachtung von Quell-Ziel-Relationen, wie beispielsweise die Untersuchung der 
Schnelligkeit oder der Fahrtenhäufigkeiten. Hierfür wird die Kategorisierung der 
Relationen entsprechend ihrer Bedeutung im Achsenkonzept und dem zentralörtli-
chen Gefüge der Raumordnungsplanung und der daraus resultierenden Gesamt-
verkehrsnachfrage vorgenommen.  

Um das Angebot entsprechend der Siedlungsstruktur einteilen und bewerten zu 
können, ist eine Untergliederung und Charakterisierung des Raumes notwendig. 
Hierfür wird ein raumplanerischer Ansatz gewählt, der mehrere Bedienungskatego-
rien unterscheidet. Dabei wird eine Einteilung des Netzes angelehnt an die Eintei-
lung im Nahverkehrsplan 1997 (Primärsystem, Sekundärsystem, Tertiärsystem) 
vorgenommen. Jedoch werden die Raumkategorien zunächst unabhängig vom 
bestehenden ÖPNV-Angebot unterteilt, daher werden sie begrifflich am raumpla-
nerischen Ansatz ausgerichtet. Unterschieden wird zwischen Achsen, Verbindun-
gen und Verflechtungen, wobei aufgrund der zum Teil sehr nachfragestarken Rela-
tionen im Ballungsrandgebiet die Relationskategorie „Achse“ erweitert wird um die 
Kategorie Achse 2. Es wird folgende Einteilung angesetzt: 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Achse 1: 

hohe Gesamtverkehrsnachfrage (Schnellverkehre), d.h. insbesondere 
Relationen zwischen größeren Gemeinden und Zentrum Bonn, ggf. 
Zentrum Köln 

entspricht Primärsystem 

Achse 2: 

sonstige Relationen zwischen Mittel- und Oberzentren entlang der über-
regionalen Hauptachsen 

entspricht Primärsystem 
Verbindung: 

Anschluss der Gemeindehauptorte und größeren Ortsteile an das 
ÖPNV-Netz und Verbindung mit den höherrangigen Zentren und unter-
einander 

entspricht Sekundärsystem 

Verflechtung: 

Erschließen aller sonstigen Ortsteile und Wohnplätze (soweit Aufwand 
vertretbar) 

flächendeckende Grundversorgung 

entspricht Sekundärsystem und Tertiärsystem 

Die Einteilung erfolgt auf der Ebene der Verkehrsbezirke, die der Einteilung des 
Landes Nordrhein-Westfalen folgen. Für die Untersuchung des Rhein-Sieg-Kreises 
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sind dies 291 Verkehrsbezirke, zwischen denen 84.681 Relationen bestehen. Von 
diesen Bezirken befinden sich 174 im Kreis, 73 in Bonn und Köln, 28 im übrigen 
Umland und 16 im weiteren Umkreis. Aus dieser Menge werden die relevanten 
Relationen, die sich aufgrund der raumplanerischen Einteilung und der Gesamtver-
kehrsnachfrage ergeben, ausgewählt.  

Achse 1: (jeweils bezogen auf das Stadtzentrum)  

Bornheim – Bonn ► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Lohmar – Bonn 

Hennef – Bonn 

Königswinter – Bonn 

Niederkassel – Bonn 

Sankt Augustin – Bonn 

Siegburg – Bonn 

Troisdorf – Bonn 

Bornheim – Köln 

Lohmar – Köln 

Hennef – Köln 

Königswinter – Köln 

Niederkassel – Köln 

Sankt Augustin – Köln 

Siegburg – Köln 

Troisdorf – Köln 

 

Achse 2: (jeweils bezogen auf das Stadtzentrum) 

Bad Honnef – Köln 

Eitorf – Köln 

Rheinbach – Köln 

Bad Honnef – Bonn 

Eitorf – Bonn 

Rheinbach – Bonn 

Verbindungen:  

Die Gemeindehauptorte und größeren Ortsteile werden in der Kategorie „Verbin-
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dungen“ an das ÖPNV-Netz angeschlossen und sowohl mit den höherrangigen 
Zentren als auch miteinander verbunden.  

Verflechtungen: 

Sie erschließen alle sonstigen Wohnplätze (soweit sie mit vertretbarem Aufwand 
bedient werden können) und schaffen damit eine weitestgehend flächendeckende 
Grundversorgung im gesamten Kreisgebiet. Über die Verflechtungen werden die 
Wohnplätze mit den Zentren und untereinander verbunden. 

Im folgenden Grundschema werden für die quantifizierbaren Merkmale des Anfor-
derungsprofils Messgrößen festgelegt, ansonsten werden Kriterien benannt und 
Hinweise zur Überprüfung der Anforderungen im Betrieb gegeben. 

3.2.1 Merkmale der ÖV-Qualität mit definierten Standards 
für die Schwachstellenanalyse 

3.2.1.1 Fußläufiger Einzugsbereich der Haltestellen des ÖPNV 

Alle Wohnplätze sollen – unter Berücksichtigung der Wohnplatzgröße – innerhalb 
der folgenden Luftlinienentfernung zur nächsten ÖPNV-Haltestelle (Übernahme aus 
dem NVP 1997) liegen: 

Bahnhöfe, Stadtbahn-, Bushaltestellen 500 m ► 

► Anruf-Sammeltaxen-Abfahrtstellen 300 m 

Diese Angaben beziehen sich auf den Luftlinienradius. Bei der Bemessung des 
Radius ist berücksichtigt, dass der Weg zur Haltestelle für den Fußgänger nicht 
geradlinig verläuft, sondern ein Umweg von durchschnittlich etwa 20 % veran-
schlagt werden muss. Daraus ergeben sich durchschnittliche Gehzeiten von maxi-
mal 5 Minuten zu Anruf-Sammeltaxen-Haltestellen und 8 Minuten zu Bahnhöfen, 
Stadtbahn- und Bushaltestellen. Allerdings wirken sich auch Straßenführung und 
Topographie (Steigungen!) auf die Zugangszeiten aus. Daher können die angege-
benen Einzugsradien nicht pauschal zugrundegelegt werden. Um eine hinreichende 
Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete ohne große Umwegfahrten zu 
erreichen, sollten Verkehrsunternehmen in die Planung solcher Gebiete einbezo-
gen werden. 

Schwachstellenanalyse: 

Die Untersuchung der fußläufigen Einzugsbereiche werden für den Rhein-Sieg-
Kreis pauschal für alle Haltestellen anhand der Luftlinienentfernungen durchgeführt. 
Die Einzugsradien der Haltestelle werden dafür im VISUM-Netzmodell dargestellt 
und ausgewertet. Damit können Siedlungsbereiche außerhalb des fußläufigen Ein-
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zugsbereiches identifiziert werden. Haltestellen, deren fußläufige Erreichbarkeit 
aufgrund der topographischen Lage problematisch ist, können mit vertretbarem 
Aufwand nicht untersucht werden.  

Die Untersuchung soll aufgrund der dispersen Siedlungsstruktur in Teilbereichen 
des Rhein-Sieg-Kreises in Abhängigkeit von der Wohnplatzgröße durchgeführt 
werden. Für sehr gering besiedelte Bereiche kann eine flächendeckende Erschlie-
ßung mit vertretbarem Aufwand nicht immer gewährleistet werden. Eine Einteilung 
der Wohnplätze sollte hinsichtlich der Einwohnerzahl und Dichte in folgende Kate-
gorien vorgenommen werden: 

Größere Siedlungsbereiche mit notwendiger Erschließung ► 

► 

► 

► 

► 

Kleine Siedlungsbereiche mit geringer Bebauungsdichte, die mit vertretbarem 
Aufwand nicht erschlossen werden können (Anhaltswert < 200 Einwohner). 

3.2.1.2 Erreichbarkeit ausgewählter Zielgebiete 

Hinsichtlich der Erreichbarkeit sollen maximale Reisezeiten definiert sein, innerhalb 
derer ein Fahrgast die Versorgungszentren aufsuchen kann. Hierfür wurden die 
VDV-Richtwerte als Basis ausgewählt.  

Von den Siedlungsgebieten aus soll das nächstgelegene Grundzentrum mit dem 
ÖPNV innerhalb einer Reisezeit von 40 Minuten erreichbar sein, das nächste Mit-
telzentrum innerhalb von 60 Minuten und das nächste Oberzentrum innerhalb 90 
Minuten. Diese Reisezeiten beinhalten auch alle Fußwege und Wartezeiten. Da die 
Erschließung gesondert betrachtet wird, sollte sich die Untersuchung hier auf die 
Beförderungszeit beschränken, also die Fahrzeit im Verkehrsmittel einschließlich 
der nötigen Umsteigewartezeiten aber ohne Zu- und Abgangszeiten. Bei Abzug von 
jeweils ca. 10 Minuten Fußwegzeit an Quelle und Ziel, soll in Anlehnung an die 
VDV-Richtwerte folgende Höchstbeförderungszeit vorgegeben werden: 

Grundzentrum: 20 Minuten 

Mittelzentrum: 40 Minuten 

Oberzentrum: 70 Minuten 

Schwachstellenanalyse:  

Identifizierung von Verbindungen, die längere Beförderungszeiten zu den Zentren 
als die vorgegebenen aufweisen. 

3.2.1.3 Bedienungshäufigkeit 

Die Bedienungshäufigkeit nimmt innerhalb der verschiedenen Bedienungsmerk-
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male eine Schlüsselstellung ein. Richtwerte für diese Größe werden anhand der 
Außer-Haus-Aktivitäten der ÖPNV-Nutzer hergeleitet. Es werden vier Aktivitäten 
unterschieden: 

Ausbildung: Wege vom und zum Ausbildungsort 

Beruf: Wege von und zur Arbeitsstelle 

Versorgung: Wege zu Einkaufszwecken, sowie Erledigungen bei Ämtern und Be-
hörden, Arztbesuche und ähnliches 

Freizeit: Wege zu Freizeitaktivitäten (Sport, Naherholung, Besuch in Museen, 
Kinos, Gaststätten und vieles mehr) 

Der ÖPNV kann nicht alle Mobilitätsbedürfnisse in gleichem Maße befriedigen. Im 
Bereich Ausbildung und Beruf, wo täglich gleiche Wege zur gleichen Zeit durchge-
führt werden und die Nachfrage gebündelt auftritt (dies ist vor allem im Schülerver-
kehr der Fall), kann am ehesten ein attraktives Angebot geschaffen werden. Im 
Bereich Versorgung und stärker noch im Bereich Freizeit liegen räumlich und zeit-
lich sehr differenzierte Fahrtwünsche vor, so dass nicht überall und jederzeit ein 
gleichwertiges Angebot geschaffen werden kann. Im Regionalverkehr liegt der 
Schwerpunkt der Nachfrage im Ausbildungsverkehr. 

Tabelle 6 zeigt die aus den Aktivitäten abgeleiteten unterschiedlichen Bedienungs-
qualitäten auf den einzelnen Kategorien: Während der Schülerverkehr in allen Ka-
tegorien komfortabel, d.h. mit jeweils mehreren Fahrten bedient werden soll, trifft 
dies im Berufsverkehr bei Verflechtungen nicht mehr zu. Hier genügt als Mindestan-
forderung eine Grundversorgung. 

Aktivität  Achse 1 Achse 2 Verbindung Verflechtung 

Ausbildung XX XX XX XX 
Beruf XX XX X (X) 
Versorgung XX X X (X) 
Freizeit XX X (X)  
XX: hohe Nachfrage 
  X: Grundnachfrage 
(X): eingeschränkte Nachfrage  

 

Tabelle 6:    Mindestbedienung für verschiedene Aktivitäten im Rhein-Sieg Kreis nach 
Verkehrszwecken 

Für den Versorgungsverkehr genügt bereits auf Achsen ein Grundangebot, auf 
Verflechtungen ist eine eingeschränkte Bedienung ausreichend, d.h. nur dort, wo 
es durch die Nachfrage gerechtfertigt ist, sollen Fahrten stattfinden. Für den Frei-
zeitverkehr (vor allem am Wochenende und abends) kann eine komfortable Bedie-
nung wegen der dispersen Nachfrage auf der Achse 2 nicht mehr durchgeführt wer-
den. Auf Verbindungen ist nur noch eine eingeschränkte Bedienung auf einzelnen 
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Relationen möglich. 

Um für die einzelnen Bedienungskategorien Bedienungszeiten und Bedienungs-
häufigkeiten abzuleiten, wird in der folgenden Tabelle 7 dargestellt, wann üblicher-
weise eine Verkehrsnachfrage für die unterschiedlichen Aktivitäten auftritt. 

Für den Berufsverkehr sind Hinfahrten zur Arbeitsstelle in hoher Dichte zwischen 
6.30 und 8.30 Uhr notwendig, in geringerem Umfang auch bereits vor 6.30 Uhr. 
Rückfahrten im Berufsverkehr finden schwerpunktmäßig erst nach 16.00 Uhr statt, 
zum Teil besteht im Berufsverkehr auch um die Mittagszeit eine Verkehrsnach-
frage, insbesondere für Teilzeitkräfte. Am Samstag beschränkt sich der Berufsver-
kehr im Wesentlichen auf Beschäftigte im Handels- und Dienstleistungssektor. 

Der Versorgungsverkehr findet üblicherweise in den Bedienungslücken des Berufs- 
und Ausbildungsverkehrs in den Vormittags- und Nachmittagsstunden statt (vgl. 
Öffnungszeiten von Geschäften, Behörden usw.). Hier ist das besondere Augen-
merk auf die Belange von Personen zu legen, die sich mit der Versorgung von 
Haushalt und Familie beschäftigen, eventuell verbunden mit einer zusätzlichen Be-
rufstätigkeit, und die daher ein besonders hohes Mobilitätsbedürfnis aufweisen. Die 
zumeist davon betroffenen Frauen sind zudem weniger stark motorisiert als Män-
ner. Versorgungswege können häufig erst nach Schulbeginn und der Öffnung von 
Kindergärten beginnen und müssen bereits vor Schulschluss wieder beendet sein. 
Daher kann der Versorgungsverkehr nicht befriedigend im Rahmen des Angebots 
für den Schul- und Berufsverkehr durchgeführt werden. An Samstagen hat der Ein-
kaufsverkehr während der Ladenöffnungszeiten generell eine besonders große 
Bedeutung. 
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 Montag bis Freitag  

 Zeit  vor 6.30  6.30 bis 
8.30 

 8.30 bis 
12.00 

12.00 bis 
14.00 

14.00 bis 
16.00 

16.00 bis 
19.00 

Aktivität H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

Ausbildung     X X (X)   (X) 
Beruf  (X)     X (X) (X) (X)    X 
Versorgung      X X X X X    X 
Freizeit      (X) (X) X X  X  X 

 Montag bis Freitag Samstag  Sonntag 

 Zeit  19.00 bis 
21.00 

 nach 
21.00 

 vor 9.00  9.00 bis 
14.00 

 nach 
14.00  

  

Aktivität  H
in
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üc

k 

 H
in

 

 R
üc

k 

 H
in

 

 R
üc

k 

 H
in

 

 R
üc

k 

 H
in

 

 R
üc

k 
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in
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üc

k 

Ausbildung          
Beruf   (X)   (X) (X) (X) (X)     
Versorgung   X   X X (X)     

Freizeit  X  X    X X X X X X  X  X 
X: Nachfrage vorhanden 
(X): Nachfrage teilweise vorhanden 

Tabelle 7: Zeitliche Verteilung der Verkehrsnachfrage 

Die Verkehrsnachfragezeiten im Freizeitverkehr sind so vielschichtig wie die Frei-
zeitaktivitäten selbst. Dennoch ist es möglich, gezielte Fahrten in diesem Bereich 
anzubieten. Die meisten Freizeitaktivitäten finden nachmittags und abends statt. Zu 
diesen Zeiten sollen Angebote bereitgestellt werden. Insbesondere der Besuch von 
Abendveranstaltungen soll ermöglicht werden. Hierzu sind Hinfahrten mit Ankunfts-
zeiten vor 20.00 Uhr und Rückfahrten mit Abfahrtszeiten nach ca. 21.00 Uhr vorzu-
sehen. Am Wochenende besteht ganztags eine Verkehrsnachfrage im Freizeitver-
kehr. 

Die Verknüpfung von Tabelle 6 und Tabelle 7 zeigt, wann auf den verschiedenen 
Bedienungskategorien Fahrten angeboten werden sollen (Tabelle 8). 

Auf den Achsen soll montags bis freitags fast durchgehend eine mehrfache Bedie-
nung stattfinden, hier ist eine Vertaktung empfehlenswert, insbesondere ist sie auf 
den Achsen der Kategorie 1 anzustreben. Auch abends und an Wochenenden sol-
len auf den Achsen Fahrten angeboten werden. Auf den Verbindungen soll eben-
falls eine mehrfache Bedienung vorhanden sein, allerdings können vereinzelte Be-
dienungslücken in den Nebenverkehrszeiten sowie abends und am Wochenende 
auftreten. Bei den Verflechtungen konzentriert sich die Bedienung auf die Haupt-
verkehrszeiten. 
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Unter Beachtung der in Tabelle 8 angegebenen zeitlichen Verteilung des Fahrten-
angebotes sind in den graphischen Darstellungen des NVP auf der Basis des Fahr-
plans Juni 2002 Fahrtenzahlen für die jeweilige Linie angegeben. Diese Angaben 
sind, wie schon im ersten Nahverkehrsplan, als Rahmenvorgabe zu verstehen. 

Bei der konkreten Fahrplangestaltung haben die Verkehrsunternehmen die Mög-
lichkeit, unter Berücksichtigung z. B. neuerer Fahrgastzählungen, Umlaufgestaltung 
usw. geringfügige Abweichungen vorzunehmen. 

 

 Montag bis Freitag (Schultag)  

 Zeit  vor 6.30  6.30 bis 
8.30 

 8.30 bis 
12.00 

12.00 bis 
14.00 

 14.00 
bis 16.00 

 16.00 bis 
19.00 

Bedienungs-
kategorie H

in
 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
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k 

Achse 1 XX  XX  XX XX XX XX XX XX XX XX

Achse 2  X    XX    X  X  X  XX X X  X  XX

Verbindungen   (X)    XX    X  X  X  XX  X X  (X)  XX

Verflechtungen   (X)   X    (X)  (X)  (X) X (X) (X)   (X)

Montag bis Freitag Samstag   Sonntag

 Zeit  19.00 bis 
21.00 

 nach 
21.00 

 vor 9.00  9.00 bis 
14.00 

 nach 
14.00  

  

Bedienungs-
kategorie H

in
 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 

H
in

 

R
üc

k 
Achse 1 XX XX  X XX  XX XX XX XX XX XX

Achse 2 X X  X X  X X X X X X 

Verbindungen (X) X  (X) (X)  X X (X) (X) (X) (X)

Verflechtungen  (X)   (X)  (X) (X)  (X)   
XX: mehrfache Bedienung (jeweils mehrere Fahrten bzw. Taktverkehr)   
  X: Grundversorgung (mindestens eine Fahrt)       
 (X): eingeschränkte Bedienung (Fahrten nur bei hinreichender Nachfrage)  
Tabelle 8: Zeitliche Verteilung des Fahrtenangebots 

Schwachstellenanalyse: 

Da viele Verkehrsrelationen von mehreren Linien bedient werden, erfolgt die Be-
wertung des ÖPNV-Angebots nicht allein aus einer Betrachtung von Strecken und 
Linien, sondern anhand von Quell-Ziel-Relationen, die die Verkehrsbeziehungen im 
Rhein-Sieg-Kreis  repräsentieren. Die Bedienungshäufigkeit wird auf die in Tabelle 
8 definierten Mindestanforderungen hin überprüft. Wenn aufgrund der örtlichen 
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Nachfragestruktur das Angebot über diesen Mindestanforderungen liegt, so bleibt 
dies von der Analyse unberührt. 

Bei erkennbaren Mängeln ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Bedienung mit wirt-
schaftlich vertretbarem Aufwand möglich ist. 

3.2.1.4 Umsteigehäufigkeit, Direktverbindungen 

Jede Fahrbeziehung innerhalb einer Kategorie soll direkt erfolgen. Umsteigevor-
gänge können erforderlich werden, wenn zwischen verschiedenen Kategorien um-
gestiegen wird (z.B. wenn diese mit verschiedenen Verkehrssystemen bedient wer-
den), aber auch hier sind Umsteigezwänge weitgehend zu vermeiden. 

Je nach Relationskategorie ist die maximal zulässige Anzahl von Umsteigevorgän-
gen unterschiedlich. Entlang der Achsen, die wichtige Orte verbinden und über die 
auch der Zugang aus Orten abseits der Hauptachsen zu den Zentren sichergestellt 
wird, sollen Fahrten ohne Umstieg möglich sein. Für Verbindungen und Verflech-
tungen sind höchstens ein bzw. zwei Umsteigevorgänge akzeptabel. Noch häufige-
res Umsteigen ist nicht zumutbar.  

Relation  Achse 1 Achse 2 Verbindung Verflechtung 

max. Umsteige-
vorgänge 0 0 1 2 

Tabelle 9: Maximal zulässige Zahl von Umsteigevorgängen  

Schwachstellenanalyse: 

Für alle ausgewählten Quell-Ziel-Relationen wird die Umsteigehäufigkeit ermittelt 
und je nach Einstufung der Relation in die Relationskategorien daraufhin geprüft, 
ob die vorgegebene maximale Anzahl von Umsteigevorgängen überschritten wird. 

3.2.1.5 Marktgerechte Angebotsdifferenzierung 

Eine Vorgabe für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans war es, Einsparungs-
potenziale zu ermitteln, um das Defizit im ÖPNV zu reduzieren. Im Verlauf der Be-
arbeitung gewann diese Forderung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Haus-
halte zunehmend an Bedeutung.  

Möglichkeiten zur wirtschaftlicherer Bedienung ergeben sich insbesondere durch 
ein marktgerechtes Angebot. Kosten können dort gespart werden, wo der ÖPNV 
sehr schwach ausgelastet ist und das Verhältnis Kosten-Erlöse am ungünstigsten 
ist. Das bedeutet insbesondere Fahrten zu identifizieren, die nicht oder nur gering 
nachgefragt sind. 
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Eine schwache Auslastung bei Regionalverkehren (allgemein) begründet sich zu-
meist darin, dass das Angebot nicht entsprechend der Nachfragewünsche ausge-
richtet werden kann. Gebündelte Nachfrage tritt in den Zeiten der Schülerbeförde-
rung auf, weswegen der Einsatz von Linienbussen sinnvoll ist. In den übrigen Zei-
ten tritt die Nachfrage nur vereinzelt und zu unterschiedlichen Zeiten auf. Für diese 
Nutzer ist das Busangebot mit wenigen Fahrten über den Tag unattraktiv, da Hin- 
und Rückfahrten zu den gewünschten Zeiten nicht in ausreichender Zahl angebo-
ten werden können. Das von vorneherein geringe Fahrgastpotenzial kann somit 
auch nur in geringem Maß abgeschöpft werden.  

Zudem sind Regionalverkehre in einwohnerschwachen Räumen aus Gründen des 
betrieblich günstigsten Einsatzes und aufgrund der unterschiedlichen Nachfrage-
wünsche oft unübersichtlich in Fahrplan und Linienweg. 

Wirtschaftliche Optimierungen können daher vor allem in den schwach und dispers 
besiedelten Gebieten erreicht werden. Soweit wie möglich ist eine alternative Be-
dienungsform anzustreben, die den Anforderungen an den ÖPNV in diesen Gebie-
ten gerechter wird. 

Zur Untersuchung der marktgerechten Bedienungsformen werden daher Linien 
identifiziert, die schwach ausgelastet sind. In einem zweiten Schritt ist im Rahmen 
der Maßnahmendefinition zu klären, ob Fahrten ersatzlos gestrichen werden kön-
nen oder ob Verkehrsbeziehungen bestehen, die durch alternative Bedienungsfor-
men besser abgedeckt werden können. Dies ist durch Betrachtung der Gesamtver-
kehrsnachfrage auf den entsprechenden Relationen nachzuweisen. Ziel ist es, 
kostengünstige Formen zu finden, die den Nachfragepotenzialen besser gerecht 
werden. 

Schwachstellenanalyse: 

Gesamtlinienanalyse der Nachfrage: Personenkilometer pro gefahrenem Wa-
genkilometer 

► 

► 

► 

► 

Durchschnittliche Gesamtfahrgastzahl je Fahrt während einzelner 
Stundengruppen über den Tag 

Querschnittsbelastungen auf den Strecken der Linien (basierend auf der 
Umlegung der Erhebungsdaten auf das Netzmodell) 

Auswertung von Einsteigerzahlen je Haltestelle 

Schwach ausgelastete Linien oder Linienabschnitte wurden darüber hinaus auf ihre 
genauen fahrtenbezogenen Nachfragezahlen geprüft und Angebotsänderungsvor-
schläge (Maßnahmen Stufe A – D) ausgearbeitet.  
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3.2.1.6 Schnelligkeit (Beförderungs-/ Fahrzeitvergleiche IV / ÖV) 

Neben der absoluten Fahrzeit, wie sie bei der Erreichbarkeit der Zentren betrachtet 
wird, ist auch das Fahrzeitverhältnis zwischen Pkw und ÖPNV ein Indikator für die 
Qualität der Verkehrsverbindung. Die Funktionen des ÖPNV sind auf den einzelnen 
Relationskategorien unterschiedlich. Auf den Achsen steht eine schnelle Direktver-
bindung im Vordergrund, wohingegen auf den Verflechtungen die Feinerschließung 
vorrangig ist, die größere Umwege der ÖPNV-Linien und damit längere Fahrzeiten 
bedingt.  

Daher soll die Fahrzeit im ÖPNV auf Achsen nicht mehr als 50 % über der des Pkw 
liegen. Auf Verbindungen soll die Fahrzeit nicht mehr als das Doppelte und auf 
Verflechtungen nicht mehr als das 2,5 -fache der Pkw-Fahrzeit betragen. 

Relationskategorie 

Richtwert 

Achse 1 Achse 2 Verbindung Verflechtung 

Verhältnis Beförde-
rungszeit* ÖPNV / 
Fahrzeit** MIV  

max. 1,5 max. 1,5 max. 2 max. 2,5 

* Beförderungszeit Fahrzeit + Umsteigezeit; (Zu- und Abgangszeit sowie Wartezeit an der Start-
haltestelle sind hier nicht berücksichtigt). 

** Fahrzeit MIV = Fahrzeit  (Zu- und Abgangszeit sowie Parksuchzeit sind hier nicht berücksich-
tigt). 

Tabelle 10: Fahrzeitverhältnis ÖPNV / MIV  

Da bei kurzen Fahrzeiten ein Fahrzeitunterschied zum Pkw nicht wahrgenommen 
wird, soll das Fahrzeitverhältnis zum Pkw bei Fahrten von unter 10 Minuten Dauer 
keine Rolle spielen. 

Die Schnelligkeit des straßengebundenen ÖPNV ist insbesondere auch abhängig 
vom Verkehrsfluss. Im Fall von Staubildung in der HVZ ist zu beachten, dass durch 
geeignete Beschleunigungsmaßnahmen oder ggf. Bevorrechtigungen des ÖPNV 
die Reisegeschwindigkeit verbessert wird.  

Schwachstellenanalyse:  

Die Fahrzeiten von ÖPNV und IV werden für ausgewählte Relationen berechnet 
und Verbindungen mit im Vergleich zum PKW mangelhaften Beförderungszeiten 
identifiziert. 

3.2.2 Merkmale der ÖV-Qualität mit definierten Standards 
für die weitere ÖPNV-Entwicklung 

Die folgenden Merkmale im Anforderungsprofil sind im Rahmen der Bearbeitung 
des Nahverkehrsplans nicht sinnvoll überprüfbar, sie sind aber für die Gewährlei-
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stung eines attraktiven ÖPNV unerlässlich. Daher sollen Vorgaben gemacht wer-
den, die maßgeblich für die zukünftige Planung des ÖPNV sind und im täglichen 
Betrieb auch überwacht werden sollen. Vorwiegend handelt es sich hier um Merk-
male der Beförderungs- sowie Servicequalität. Hierzu zählen der Komfort bei der 
Beförderung, die Zugänglichkeit von Informationen, die Übersichtlichkeit des Tarif-
systems und ein fahrgastfreundlicher Vertrieb. Diese Punkte sind über die quantifi-
zierbaren Merkmale wie Schnelligkeit und Bedienungshäufigkeit hinaus wichtig für 
die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Individualverkehr. 

Aus Gründen eingeschränkter Finanzierungsmöglichkeiten zur Realisierung wün-
schenswerter Standards handelt es sich hierbei zum Teil um Zielvorstellungen, an 
die das Angebot im ÖPNV sukzessive herangeführt werden sollte. 

Die in dem von der Bezirksregierung Köln, dem VRS und dem AVV herausgegebe-
nen „Qualitätshandbuch für den Bereich VRS und AVV“ als Leitfaden zur Qualitäts-
sicherung in Ausschreibungen und Verkehrsverträgen definierten Qualitätskriterien 
sollen mit berücksichtigt werden. Jedoch steht die Umsetzung auch hier letztlich 
unter einem Finanzierungsvorbehalt. 

3.2.2.1 Barrierefreiheit 

Mit Wirkung zum 1. Mai 2002 ist das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men-
schen (BBG) in Kraft getreten. Folgerichtig und zeitgleich wurde dementsprechend 
das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) angepasst.  

§ 8 Abs. 3 des PBefG sieht vor, dass im Nahverkehrsplan Aussagen über zeitliche  
Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen werden sollen, um eine mög-
lichst weitreichende Barrierefreiheit zu erreichen. Dies bezieht sich auf Maßnahmen 
zur Herstellung der Barrierefreiheit bei Neuanschaffungen bzw. bei größeren Neu- 
oder Umbauten. 

Ein barrierefreier Zugang zum ÖPNV ist eine wichtige Maßnahme für mehr Kun-
denorientiertheit und Attraktivität. Seit 1997 unterstützt der Rhein-Sieg-Kreis die 
Verkehrsunternehmen im erheblichen Maße bei der Anschaffung neuer Niederflur-
fahrzeuge, die den Einstieg für mobilitätseingeschränkte Personen erleichtern (vgl. 
hierzu auch den Kriterienkatalog des Landes zur Förderung der Beschaffung neuer 
Nahverkehrs-Fahrzeuge in der Anlage 12). Zudem werden in verschiedenen 
Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises die Bus- und Stadtbahnhaltestel-
len behindertengerecht aus- bzw. umgebaut. 

In dem „Qualitätshandbuch für den Bereich VRS und AVV“ werden diesbezüglich 
Qualitätsempfehlungen beschrieben. Der Rhein-Sieg-Kreis wird weiterhin im Rah-
men seiner Zuständigkeit die im Qualitätshandbuch genannten Standards, sofern 
sie noch nicht erreicht worden sind, beachten. Die Umsetzung steht jedoch 
ebenfalls unter dem Finanzierungsvorbehalt. 
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3.2.2.2 Platzangebot 

Die Kapazität der ÖPNV-Fahrzeuge sollte so ausgelegt sein, dass 

in der HVZ nicht alle gesetzlich für das Fahrzeug zulässigen Stehplätze be-
legt sind  

► 

► 

► 

außerhalb der HVZ in der Regel nur die Sitzplätze belegt sind  

eine Sitzplatzgarantie bei langen Strecken über 30 min Fahrzeit besteht. 

Der VDV empfiehlt für die Spitzenstunde in der HVZ eine Auslastung von höchs-
tens 65 % des Gesamtplatzangebots (Sitz- und Stehplätze) am höchstbelasteten 
Querschnitt.  

Die Kapazität der eingesetzten Fahrzeuge sollte entsprechend dimensioniert sein, 
ggf. müssen in der HVZ Verstärkerfahrzeuge eingesetzt werden. 

3.2.2.3 Umsteigequalität 

Anschlusssicherung an wichtigen Umsteigepunkten (Bus - Bahn / 
Bus - Bus) 

An den Verknüpfungspunkten insbesondere der Bahn mit dem Busnetz aber auch 
innerhalb des Busnetzes sollen attraktive Übergangsmöglichkeiten bestehen. 
Hierzu ist auf bequeme und kurze Fußwege zu achten. Bei der Gestaltung der 
Fahrpläne durch die Verkehrsunternehmen ist auf eine Koordination zwischen den 
Linien zu achten.  

An wichtigen Umsteigepunkten sollte die Übergangszeit für Verbindungen mit ho-
hem Fahrgastpotenzial optimal abgestimmt sein. Dafür sollen als Übergangszeit 
10 Minuten nicht überschritten werden. Zur Beurteilung bestehender Übergangs-
zeiten an den wichtigen Verknüpfungspunkten sind die in Tabelle 11 dargestellten 
Qualitätsstufen zur Anwendung anzunehmen. 
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Übergangszeit* Beurteilung 

bis 5 min gut 

> 5 bis 10 min akzeptabel 

> 10 bis 30 min schlecht 

> 30 min keine Verbindung 

*reine Wartezeit abzüglich ggf. nötiger Wegzeit innerhalb der Umsteigehaltestelle 

Tabelle 11: Qualitätsstufen der Übergangszeiten an wichtigen Umsteigepunkten 

3.2.2.4 Qualitätsstandards des eingesetzten Personals 

Das „Qualitätshandbuch für die Bereiche VRS und AVV“ soll auch hier als Grund-
lage dienen, um zum einen der Bereich der sozialen Kompetenz / Serviceorientie-
rung / Hilfsbereitschaft / Freundlichkeit, zum anderen die beförderungsbezogene 
Kompetenz zu definieren. Hier werden sowohl die entsprechenden Fähigkeiten des 
Personals als auch die notwendige Sachausstattung benannt. Auf die entsprechen-
den Ausführungen wird verwiesen. 

3.2.2.5 Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit 

Die Pünktlichkeit und die zuverlässige Bedienung sind unerlässlich für eine hohe 
Beförderungsqualität. Hierfür sind folgende Punkte zu sichern (VDV: Beschreibung 
der Beförderungsqualität im Busverkehr, 1996): 

Reserve-Vorhaltung von Fahrzeugen ► 

► 

► 

► 

Pufferzeiten bei der Umlaufplanung 

Funkverbindung für die Koordination bei Unregelmäßigkeiten im Betriebsab-
lauf 

Störungsbehandlung und -behebung 

Es ist anzustreben, dass der ÖPNV möglichst wenig von Staus behindert wird. Zu 
prüfen ist ggf. die Möglichkeit der Einrichtung und Freihaltung von Busspuren sowie 
Vorrangschaltungen an Lichtsignalanlagen für Stadtbahnen und Busse. 

Für die Zuverlässigkeit des ÖPNV ist daneben der Einsatz von zuverlässigem Wa-
genmaterial sowie eine hinreichende Fahrermotivation und -kontrolle nötig. 

Die Störungsanfälligkeit des Bussystems und der Anschlusssicherung an Verknüp-
fungspunkten sollte im täglichen Betrieb dokumentiert werden, um gezielt Gegen-
maßnahmen definieren zu können. (Beschleunigungsmaßnahmen, Abstimmung 
von Fahrplänen, Pufferzeiten, Maßnahmen zur Staureduzierung, etc.).  
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3.2.2.6 Verknüpfung IV - ÖV 

Zur Verknüpfung von IV und ÖV dienen P&R- und B&R-Anlagen. Anzulegen sind 
diese Anlagen vor allem an überörtlich bedeutsamen Haltestellen, bei denen der 
Einzugsbereich über die fußläufige Entfernung hinausgeht. Dies ist an den meisten 
SPNV-Haltepunkten der Fall, jedoch auch an zentralen Stadtbahnhaltestellen. Bei 
Bushaltestellen sind die Anlagen nur in Einzelfällen sinnvoll. Die Lage soll für den 
IV gut erreichbar sein und die zubringende ÖPNV-Linie muss entsprechend darauf 
abgestimmt, getaktet und dichtfrequentiert bedient sein.  

3.2.2.7 Beförderungskomfort  

Die Ausstattungsmerkmale der Haltestellen und Fahrzeuge werden im Nahver-
kehrsplan als Rahmenplan nur allgemein definiert und müssen bei Einzelmaßnah-
men oder ggf. Ausschreibungen noch konkretisiert werden (vgl. hierzu auch „Qua-
litätshandbuch für die Bereiche VRS und AVV“). 

 

Haltestellenausstattung   

Die Ausgestaltung der Haltestellen fällt in die Zuständigkeit der Städte und Ge-
meinden. Lediglich zur Anbringung der Grundausstattung sind die Unternehmen 
verpflichtet, zu der ein Haltestellenschild und ein Fahrplan gehören.  

Die Ausstattung der Haltestelle ist abhängig von ihrer Bedeutung im Netz. Beson-
dere Bedeutung erhalten Umsteigehaltestellen und Bahnhöfe.  

Fahrzeugausstattung 

Derzeit gibt es im VRS noch keine einheitlichen Standards, die den unterschiedli-
chen Anforderungen in verschiedenen Räumen des Verbundes gerecht werden. 

Daher liegt hier der Kriterienkatalog des Landes zur Förderung der Beschaffung 
neuer Nahverkehrs-Fahrzeuge als Basis für die geforderte Ausstattung zu Grunde 
(siehe Anlage 12). 

Grundsätzlich gilt für die Beschaffenheit der Fahrzeuge, dass 

bei Neubeschaffung ausschließlich Niederflurfahrzeuge eingesetzt werden, ► 

► 

► 

die Fahrzeuge in regelmäßigen und kurzen Intervallen innen und außen ge-
pflegt werden sollen, 

bei Linien mit kürzerer Fahrstrecke mit geringen Haltestellenabständen durch 
eine ausreichende Anzahl und Breite von Türen ein schneller Fahrgastwech-
sel gewährleistet werden soll. 
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3.2.2.8 Fahrgastinformation  

Zusätzlich zu den Standard-Informationen an Haltestellen und in Fahrzeugen sind 
folgende Punkte zu beachten: 

Informationen sollen unabhängig vom Medium zielgerichtet erstellt werden 
und müssen für den Kunden leicht erreichbar und ansprechend sein.  

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Informationsschriften zu Einzelplanungen sind gezielt an die Betroffenen zu 
verteilen. Aktionen wie Plakatierungen, Ausstellungen, Befragungen, Koope-
ration mit Beiräten, Verbänden, Vereinen, Bürgerinitiativen sowie Einzelge-
spräche (z.B. an Informationsständen) sind denkbar. 

Die Einrichtung eines Kundenbüros / einer Servicestelle vor Ort dient der Mo-
bilitätsinformation aus einer Hand und erspart dem Kunden zeitaufwendiges 
Suchen nach Informationen. 

Eine regelmäßige (positive) Pressearbeit im redaktionellen Teil der Zeitungen 
ist effektiver und auch billiger als konventionelle Werbemaßnahmen. Anlass 
für solche Presseartikel kann z.B. der Einsatz neuer Fahrzeuge, neue Halte-
stellen oder Tarifangebote sein, aber auch Freizeittipps (z.B. Wandervor-
schläge), die gut mit dem ÖPNV durchgeführt werden können. 

Über den Kontakt zu größeren Firmen können maßgeschneiderte Angebote 
für Berufspendler gestaltet und auch vermarktet werden. 

Die Verständlichkeit des ÖPNV-Systems erleichtert dem Fahrgast die Benutzung. 
Daher sind klare Linienführungen mit weitestgehend gleichem Linienweg der Fahr-
ten anzustreben, der Fahrplan soll übersichtlich und leicht merkbar sein. Wo immer 
es möglich ist, ist daher eine Vertaktung des Angebots vorzusehen. An den Bussen 
sollen gut lesbare, beleuchtete Zielschilder angebracht sein. Auch bei Verbund-
grenzen überschreitenden Verkehren sollen die Informationen in den allgemein 
zugänglichen Fahrplänen aufgeführt sein. 

Für (Verbund)grenzüberschreitende Linien ist für den Fahrgast eine ausreichende 
Informationsmöglichkeit über Fahrpläne und Fahrtmöglichkeiten sicherzustellen.   

3.2.2.9 Tarif- und Vertriebssystem  

Der Rhein-Sieg-Kreis liegt im Verbundgebiet des Verkehrsverbundes Rhein –Sieg. 
Daher gilt für Tarif und Vertrieb auch ein verbundeinheitlicher Standard (vgl. hierzu 
auch „Qualitätshandbuch für die Bereiche VRS und AVV“). 

Die Verbundzugehörigkeit bietet folgende Vorteile:  

Eine einheitliche, übersichtliche Fahrscheinpalette, die darüber hinaus für die 
verschiedenen Nutzergruppen attraktive Angebote bietet. 
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Beim Umstieg in ein anderes Nahverkehrsmittel muss kein weiterer Fahr-
schein gelöst werden. 

► 

► 

► 

Die Einführung des Schüler-Tickets wird positiv beurteilt, um Kinder und Ju-
gendliche auch jenseits der Schulfahrten an den ÖPNV zu binden.  

Ein optimierter Vertrieb von Fahrscheinen trägt dazu bei, den Zugang zum 
ÖPNV zu erleichtern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch einen 
verbesserten stationären Vertrieb von Fahrkarten das Fahrpersonal vom Ver-
kaufsgeschäft zu entlasten und so die Pünktlichkeit zu erhöhen. Wichtig ist 
daher die Versorgung mit Verkaufsstellen und Automaten für das Grundsorti-
ment an Fahrscheinen sowie Beratungs- und Verkaufsbüros an zentralen 
Stellen. 

Innerhalb des VRS besteht bereits ein einheitliches Tarifsystem. 

An den Grenzen des Verbundgebietes werden für grenzüberschreitende Linien zum 
Teil Übergangstarife angeboten. Zudem existieren neben den klassischen Über-
gangstarif-Regionen noch zusätzlich Tarifkooperationen mit verschiedenen Nach-
barregionen, auf deren Schienenstrecken der VRS-Tarif bei Überschreitung der 
VRS-Verbundraumgrenze angewendet wird. Darüber hinaus bestehen Überlegun-
gen, einen NRW-weit gültigen Landestarif zu entwickeln.
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4 Analyse des bestehenden ÖV-Angebots 

4.1 Schwachstellenanalyse 

Im Folgenden werden die im Anforderungsprofil genannten Merkmale der ÖV-Qua-
lität mit definierten Standards für die Schwachstellenanalyse untersucht. Ziel ist die 
Ausweisung von Schwachstellen im ÖPNV-Angebot als Basis für die Definition von 
Maßnahmenvorschlägen zur Behebung dieser Mängel. Als Mangel ist hier schwer-
punktmäßig auch die schlechte Auslastung von Buslinien zu nennen, die zu hohen 
Kosten führt und aufgrund derer Einsparmaßnahmen definiert werden können bzw. 
die für alternative Bedienungsformen in Frage kommen. 

Mit Ausnahme der Bedienungshäufigkeiten, die getrennt für die Tagarten Montag-
Freitag, Samstag und Sonntag analysiert werden, werden alle Analysen im werk-
täglichen Netz (Montag-Freitag) durchgeführt. 

Nicht jeder festgestellte Mangel muss zu Maßnahmen führen. So können  Anforde-
rungen an Schnelligkeit einer Feinerschließung entgegenstehen oder die Forderung 
nach Schnellbus- oder Schnellbahnsystemen die Umsteigehäufigkeit erhöhen, da 
Zubringerverbindungen nötig werden. Außerdem können in schwach besiedelten 
Gebieten die Nachfragepotenziale so gering sein, dass Mängel in der Bedienung in 
Kauf genommen werden müssen. Um den ÖPNV mit vertretbarem finanziellen 
Aufwand gestalten zu können, muss daher abgewogen werden, welche Mängel 
beseitigt werden können. 

4.2 Fußläufiger Einzugsbereich der Haltestellen des 
ÖPNV  

Die Untersuchung der fußläufigen Haltestelleneinzugsbereiche wurde entsprechend 
der Vorgaben im Anforderungsprofil anhand der Luftlinienradien um die Haltestellen 
von 500 m bzw. 300 m im VISUM-Netz dargestellt. Die Untersuchung kann im 
Rahmen des NVP in keinem feineren Detaillierungsgrad erfolgen, da eine Berück-
sichtigung der realen Zugangswege zu einer Haltestelle angesichts der bewegten 
Topographie des Kreises mit vertretbarem Aufwand nicht zu leisten ist. 

Jedoch ergibt die vorliegende Untersuchung eine Übersicht nicht erschlossener 
Siedlungsgebiete. Bei der Analyse der mangelhaften Erschließung wird der jeweils 
nicht erschlossene Raum in eine der drei folgenden Kategorien eingeteilt: 
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Größere Siedlungsbereiche mit notwendiger Erschließung ► 

► 

► 

► 

► 

► 

Kleinere Siedlungsbereiche mit geringer Bebauungsdichte, in denen die Er-
schließung hinsichtlich des damit verbundenen Aufwandes zu prüfen ist. 

Sehr kleine Siedlungsbereiche mit geringer Bebauungsdichte, die mit vertret-
barem Aufwand nicht erschlossen werden können. 

Die Untersuchung ergibt, dass keine Erschließungslücke der Kategorie 1 vorhan-
den ist. Die dicht besiedelten größeren Gebiete sind alle vollständig erschlossen 
oder weisen nur sehr kleine Erschließungslücken auf, die mit vertretbarem Aufwand 
nicht behebbar sind. Der einzige auffallende Mangel der Kategorie 2 im Kreisgebiet 
zeigte sich in Eitorf, Ortsteil Harmonie. Dort ist zudem ein neues Baugebiet in Pla-
nung, das den festgestellten Mangel verschärft. 

Die Erschließung der in der dritten Kategorie festzustellenden sehr kleinen, nicht 
erschlossenen Siedlungsgebiete ist nur mit erheblichem Aufwand möglich. Zum Teil 
sind solche Erschließungslücken bereits durch den Einsatz von Anruf-Sammeltaxen 
behoben (z.B. in Much, wo die Siedlungsstruktur von einer Vielzahl sehr kleiner 
Orte beherrscht ist). Unter der Prämisse, Mehraufwand zu vermeiden, ist eine Er-
schließung mit Buslinienverkehr nicht möglich. Allerdings ist bei Einführung weiterer 
alternativer Bedienungsformen oder einer Ausweitung der bestehenden Anruf-
Sammeltaxen-Verkehre zumindest eine teilweise Erschließung der Gebiete mög-
lich. Dies ist bei der Detailplanung möglicher alternativer Betriebsweisen außerhalb 
des Nahverkehrsplans zu erörtern.  

4.3 Erreichbarkeit der Zentren 

Entsprechend der im Anforderungsprofil festgelegten Höchstbeförderungszeiten zu 
den Versorgungszentren wurden für alle Haltestellen Beförderungszeiten entspre-
chend der Vorgaben im Anforderungsprofil untersucht: 

zum Grundzentrum oder Gemeindehauptort: 20 Minuten 

zum Versorgungszentrum (Mittelzentrum): 40 Minuten 

zum Oberzentrum: 70 Minuten 

Die Erreichbarkeit der Grundzentren betrifft häufig den innergemeindlichen Verkehr, 
da der Gemeindehauptort die Versorgungsfunktionen zumindest eines Grundzent-
rums wahrnimmt. Teilweise ist der Nachbarhauptort als Versorgungszentrum je-
doch leichter erreichbar.  

Insgesamt ist auch die Erreichbarkeit mit einer Beförderungszeit von maximal 40 
Minuten zum Versorgungszentrum (Mittelzentrum) weitestgehend gegeben. Eine 
Ausnahme bildet die Gemeinde Much.  
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Die beiden wichtigen Oberzentren Bonn und Köln sind mit dem ÖPNV aus den 
meisten Gemeinden des Kreises innerhalb von 70 Minuten erreichbar. Ausnahmen 
bilden Teile der Gemeinden Much und Windeck sowie kleine Teilbereiche von 
Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid. Dabei handelt es sich jedoch um sehr 
schwach besiedelte Gebiete, die teilweise durch Anruf-Sammeltaxen erschlossen 
sind. Ein Handlungsbedarf besteht daher nicht. 

4.4 Bedienungshäufigkeit  

Die Bedienungshäufigkeit wurde gemäß dem Anforderungsprofil auf allen relevan-
ten Relationen für verschiedene Zeitintervalle je nach Tagart und Bedienungskate-
gorie untersucht. Die Gesamtzahl der ca. 84.500 Relationen zwischen den 291 
Verkehrszellen des Untersuchungsraumes wurde dabei, mit Hilfe der Einteilung in  

Achse ► 

► 

► 

► 

► 

► 

Verflechtung 

Verbindung 

unter Berücksichtigung der Gesamtverkehrsnachfrage auf der Relation, auf die re-
levanten Relationen reduziert.  
Die Bewertung der Bedienungshäufigkeit erfolgt in drei Kategorien: 

Mittelfristig kein Handlungsbedarf: Die Mindestanforderungen werden erfüllt 
(d.h. mindestens eine Fahrt in Zeitbereichen, in denen die Grundversorgung 
zu gewährleisten ist und mindestens zwei Fahrten in Zeitbereichen, in denen 
eine mehrfache Bedienung erforderlich ist). Darüber hinaus wird auch zu 
Zeiten, in denen nur eine eingeschränkte Bedienung gefordert wird, mindes-
tens eine Fahrt angeboten. 

Nachrangiger Handlungsbedarf: Die Mindestanforderungen werden erfüllt. In 
mindestens einem Zeitbereich, in dem eine eingeschränkte Bedienung gefor-
dert wird, findet jedoch keine Fahrt statt. Bei ausreichender Nachfrage ist hier 
eine Ausweitung der Bedienung wünschenswert, jedoch nicht vordringlich. 

Vorrangiger Handlungsbedarf: Die Mindestanforderungen werden für mindes-
tens einen Zeitbereich nicht erfüllt (d.h. keine Fahrt in Zeitbereichen, in denen 
die Grundversorgung zu gewährleisten ist oder höchstens eine Fahrt in 
Zeitbereichen, in denen eine mehrfache Bedienung erforderlich ist). Möglich-
keiten einer Ausweitung der Bedienung sind hier zu prüfen. 

Für die Zuordnung zu Zeitintervallen ist der Abfahrtszeitpunkt an der Starthaltestelle 
maßgeblich. Es werden nur diejenigen Verbindungen berücksichtigt, die bezüglich 
Fahrtzeit und Umsteigehäufigkeit einen zumutbaren Schwellenwert nicht über-
schreiten. Existieren für eine Relation nur Verbindungen mit unzumutbar langer 
Fahrzeit oder zu vielen Umsteigevorgängen, so wird die Bedienungshäufigkeit auf 0 
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gesetzt. 

„Hinfahrten“ sind im allgemeinen so definiert, dass sie im zentralen Gefüge vom un-
tergeordneten Siedlungsraum zum Zentrum führen, z.B. die Fahrt zur Arbeit, zur 
Ausbildungsstätte, zum Einkauf etc. charakterisieren. 

Mängel, die sich aufgrund der Auswertung des Linienverkehrs über das Netzmodell 
ergaben, wurden in einem zweiten Schritt manuell daraufhin überprüft, ob sie durch 
AST-Angebote behebbar sind, was für die Mehrzahl der Fälle zutraf. Somit verbleibt 
eine vergleichsweise kleine Zahl von Mängeln am mittleren Werktag (Schultag, 
Montag-Freitag), die in Tabelle 12 dargestellt werden. Aufgeführt sind alle Relatio-
nen, für die ein vorrangiger oder nachrangiger Handlungsbedarf im Linienverkehr 
ermittelt wurde, und für die nicht alle Mängel durch ein AST-Angebot behoben wer-
den. Dabei sind unzureichende Bedienungshäufigkeiten schwarz (vorrangiger 
Handlungsbedarf) oder grau (nachrangiger Handlungsbedarf) unterlegt.  

Innerhalb des Kreises sind nur wenige Mängel bzgl. der Mindestanforderungen 
festzustellen, bei denen vorrangiger Handlungsbedarf besteht. Diese betreffen 
hauptsächlich unzureichende Fahrtenzahlen bei Hinfahrten morgens zwischen 6.30 
und 8.30 Uhr. 

Des Weiteren existiert eine Reihe von Relationen, auf denen nachrangiger Hand-
lungsbedarf besteht. Mängel sind hier vor allem in der Bedienungshäufigkeit in den 
Tagesrandlagen festzustellen, d.h. es fehlen Hinfahrten morgens vor 6.30 Uhr zu-
meist im innergemeindlichen Verkehr sowie Rückfahrten in den Abendstunden ab 
19.00 Uhr. 

Eine Häufung an Mängeln zeigt sich zum einen für Swisttaler Ortsteile nach Hei-
merzheim und Rheinbach. Außerdem zeigt sich auch hier wie bereits in der Aus-
wertung der Haltestelleneinzugsbereiche die schlechte ÖPNV-Anbindung von Ei-
torf-Harmonie. 

Für Samstage und Sonntage wurde die gleiche Analyse anhand der im Anforde-
rungsprofil vorgegebenen Mindestanforderungen durchgeführt, es ergab sich je-
doch kein Mangel. Im Rahmen der Bestrebungen, keine Mehrkosten zu verursa-
chen, ist eine Bedienung auf den Verflechtungen am Wochenende nur bei entspre-
chend hoher Nachfrage zu fordern. Daher ergeben sich hier keine Mängel, die 
Handlungsbedarf erfordern. 
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Fahrtenzahl pro Zeitscheibe (ohne AST) 
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Rechtsrheinisch 
Ortsteile 
Eitorf 

nach-
rangig 

Bohlscheid Eitorf Mitte Verflech-
tung 

2 1 2 1 3 4 1 1 2 2 3 3 1 0 0 0

 vorran-
gig 

Harmonie Eitorf Mitte Verbin-
dung 

1 1 2 2 2 0 1 1 2 3 2 2 1 0 0 0

Seel-
scheid 

vorran-
gig 

Seelscheid 
Nord 

Seelscheid 
Zentrum 

Verflech-
tung 

0 0 0 1 3 4 3 2 1 1 3 4 1 1 0 0

Bad 
Honnef 

nach-
rangig 

Bad Honnef 
Mitte 

Bad Honnef 
Stadtbahn 

Verbin-
dung 

5 10 9 12 14 20 6 7 7 9 20 22 7 10 0 0

 nach-
rangig 

Selhof (Bad 
Honnef 
Süd) 

Bad Honnef 
Stadtbahn 

Verbin-
dung 

5 10 10 12 17 16 7 6 8 7 16 19 7 9 1 0

Ortsteile 
Lohmar 

nach-
rangig 

Scheider-
höhe 

Lohmar 
Mitte 

Verflech-
tung 

0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

 nach-
rangig 

Breidt Lohmar 
Mitte 

Verflech-
tung 

0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0

Linksrheinisch 
Swisttal vorran-

gig 
Ollheim / 
Straßfeld 

Heimerz-
heim 

Verflech-
tung 

2 3 0 3 2 1 5 3 2 2 2 2 4 2 1 0

 vorran-
gig 

Miel Heimerz-
heim 

Verflech-
tung 

0 1 0 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 0

 vorran-
gig 

Essig / 
Ludendorf 

Heimerz-
heim 

Verflech-
tung 

0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 0 1 0

Wacht-
berg 

nach-
rangig 

Berkum Mecken-
heim West 

Verflech-
tung 

0 2 2 2 2 2 3 2 5 3 4 2 1 1 2 0

 nach-
rangig 

Berkum Rheinbach Verflech-
tung 

0 2 3 1 4 5 2 3 4 5 3 4 2 1 1 2

Rhein-
bach 

nach-
rangig 

Busch-
hoven 

Rheinbach Verflech-
tung 

2 0 2 1 2 2 2 4 1 2 0 1 0 0 0 0

 nach-
rangig 

Moren-
hoven 

Rheinbach Verflech-
tung 

0 0 3 1 2 2 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0

 nach-
rangig 

Essig / 
Ludendorf 

Rheinbach Verflech-
tung 

0 1 4 3 3 2 2 5 0 1 1 0 0 1 0 0

 
mittelfristig kein 

Handlungsbedarf 
 nachrangiger 

Handlungsbedarf
 vorrangiger 

Handlungsbedarf 
 

Tabelle 12: Bedienungshäufigkeiten Montag - Freitag für Relationen mit vorrangigem oder 
nachrangigem Handlungsbedarf  
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4.5 Umsteigequalität 

Umsteigehäufigkeit 

Die Analyse der mittleren Umsteigehäufigkeiten auf ausgewählten Relationen ergab 
nur wenige Mängel, die alle auf Relationen zu den Oberzentren Köln und Bonn lie-
gen, für die als Achsen eine Direktverbindung gefordert wird. Sie sind in Tabelle 13 
dargestellt. 
von nach Kategorie IST 

Mindest-Umsteige- 
häufigkeit  

Eitorf Mitte Bonn Innenstadt Achse 2 1 

Hennef Mitte Bonn Innenstadt Achse 1 0-1 

Lohmar Mitte Bonn Innenstadt Achse 2 1 

Troisdorf Mitte Bonn Innenstadt Achse 1 0-1 

Lohmar Mitte Köln Innenstadt Achse 2 1 

Niederkassel Mitte Köln Innenstadt Achse 2 1 

Rheinbach Mitte Köln Innenstadt Achse 2 1 

Sankt Augustin Mitte Köln Innenstadt Achse 1 1 

Tabelle 13: Schwachstellen bei der Umsteigehäufigkeit  

Viele Gemeinden des Kreises sind per Schiene an Bonn und Köln angebunden. Ein 
zusätzliches Direktbusangebot ist hier nicht anzuraten, da die Schienenverbindung 
zumeist schneller ist und die Städte zusätzliche Verkehre durch parallele Regional-
busse vermeiden. Dies gilt insbesondere für alle Gemeinden, die über die Linie 66 
an die Innenstadt Bonn angebunden sind. Aufgrund der nötigen Bus-Zubringerver-
kehre ist hier ein Umstieg unvermeidlich. Daher besteht für die genannten Mängel 
kein Handlungsbedarf. 

Innerhalb des Kreises sind die relevanten Relationen alle mit zumutbaren Umstei-
gevorgängen bedient.  

4.6 Schnelligkeit (Beförderungs-/ Fahrzeitvergleiche 
MIV / ÖV) 

Um die Schnelligkeit des ÖPNV zu untersuchen wurden die mittleren Beförderungs-
zeiten im ÖPNV (Fahrzeit einschließlich eventueller Umsteigezeiten, jedoch ohne 
Zu- und Abgangszeiten) den Fahrzeiten im MIV gegenübergestellt. Bei der Berech-
nung wurden extrem lange Verbindungen sowie Verbindungen, die nur mit häufigen 
Umstiegen realisiert werden können und daher realistischerweise nicht genutzt 
werden, ausgenommen. Dennoch treten auf Relationen, die mit ungetakteten Um-
steigeangeboten bedient werden, unterschiedlich lange Beförderungszeiten auf. 
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Daher wird hier die mittlere Beförderungszeit ermittelt und es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass über den Tag einzelne Angebote erheblich schneller sind. 

Eindeutige Fahrzeiten im MIV sind problematisch zu ermitteln, da sie abhängig vom 
jeweiligen Verkehrsablauf sind. Daher wurden sie zunächst mit Hilfe des Netzmo-
dells in einem belasteten Netz ermittelt, wobei eine hohe Belastung der Strecken zu 
einer Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit führt. Zur Eichung wurden alle wichti-
gen Relationen, auf denen sich hohe Diskrepanzen zwischen ÖV und MIV abzeich-
neten, einzeln mit Hilfe eines Routensuchprogramms überprüft. 

Im Vergleich MIV – ÖPNV ergaben sich auf Achsen und wichtigen Verbindungen 
folgende Fahrzeitdifferenzen, die die Mindestanforderungen des Anforderungspro-
fils überschreiten (siehe Tabelle 14). Hier ist zu prüfen, inwieweit Direktverbindun-
gen anstelle von Umsteigeverbindungen eingerichtet werden können oder inwieweit 
zumindest ein Teil der Fahrten weniger umwegig gestaltet werden kann, was nur 
auf Kosten der Erschließungsfunktion möglich ist. 

  

Achsen und Verbindungen: keine Mängel 

Verflechtungen (zulässiger Höchstwert für das Verhältnis MIV zu ÖPNV: (1:2,5)) 

Relation ÖPNV-
Beförde-
rungszeit 

(min) 

IV-Fahrzeit 
(min) 

Reisezeit-
verhältnis 
(IV:ÖV) 

Walberberg (Bornheim) Wesseling 40  9 1 : 4,4 

Sechtem (Bornheim) Wesseling 35 7 1 : 5,0 

Heimerzheim (Swisttal) Bornheim  71 14 1 : 5,0 

Seelscheid Overath 70 21 1 : 3,3 

Seelscheid Nord Overath 64 19 1 : 3,4 

Tabelle 14: Als Mangel bewertete Fahrzeitdifferenzen ÖPNV – MIV  

Die aufgelisteten Verflechtungen weisen aus folgenden Gründen zu hohe Fahrzei-
ten im ÖPNV auf: 

Walberberg – Wesseling und Sechtem – Wesseling: Zwischen Bornheim und 
Wesseling besteht keine direkte ÖPNV-Verbindung. Fahrgäste müssen, um 
von Bornheim nach Wesseling zu gelangen, entweder mit der Bahn zum 
Hauptbahnhof Bonn bzw. mit der Stadtbahn 18 bis Bonn West fahren und je-
weils in die Linie 16 umsteigen oder aber mit der Stadtbahn bzw. DB bis Brühl 
fahren und von dort aus mir dem Bus weiterreisen. Dadurch entstehen hohe 
Gesamtfahrzeiten. 

► 

► Heimerzheim (Swisttal) – Bornheim: Auch zwischen Heimerzheim und Born-
heim besteht keine Direktverbindung, wobei die Gesamtnachfrage auf dieser 
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Relation weniger hoch ist. Die derzeitige Verbindung zwischen Bornheim und 
Heimerzheim verläuft mit zweimaligem Umstieg über Alfter, oder mit zweima-
ligem Umstieg über Bonn Hauptbahnhof. 

Seelscheid – Overath und Seelscheid Nord – Overath: Die Verbindung zwi-
schen Seelscheid und Overath verläuft heute über Much. Eine direkte Bus-
verbindung von Seelscheid nach Overath erscheint jedoch im Hinblick auf die 
eher geringe Gesamtnachfrage zu aufwändig, zumal Seelscheid hinsichtlich 
Versorgung sowie Erreichbarkeit der Bahn nach Köln ausreichend gut an 
Siegburg angebunden ist. 

► 

4.7 Portfolio-Analyse 

In der Schwachstellenanalyse wurden die relevanten verkehrlichen Qualitätskrite-
rien ermittelt und mit dem definierten Anforderungsprofil verglichen. Dabei wird zu-
nächst geprüft, inwieweit die gesetzten Anforderungen und Ziele erfüllt werden.  

In der sich anschließenden Portfolio-Analyse werden verschiedene zuvor berech-
nete verkehrliche Kenngrößen mit den Strukturdaten und mit dem Verkehrsauf-
kommen eines Gebietes (Verkehrszellen oder Verkehrszellen-Aggregat) in Zu-
sammenhang gesetzt. Durch Kombination (x-y) der in folgender Tabelle genannten 
Kriterien werden für jede Verkehrszelle Bewertungsindikatoren ermittelt, die inner-
halb eines Koordinatensystems dargestellt werden.  

Ergebnis dieser grafischen Auswertungen sind in der Regel Punktwolken mit zum 
Teil signifikanten Abweichungen. Indem der raumtypspezifische Mittelwert den Ur-
sprung des Systems bildet, werden die Verkehrszellen (alternativ Verkehrszellen-
aggregate) vier Bereichen des Koordinatensystems zugeordnet (z.B. überdurch-
schnittliche / unterdurchschnittliche Nachfrage zu überdurchschnittliche / unter-
durchschnittliche ÖV-Qualität). 

In Abbildung 3 wird der Zusammenhang zwischen Haltestellenabfahrten und 
Einwohnern in den einzelnen Verkehrsbezirken verdeutlicht. Deutliche Ausnahmen 
bilden der Bereich Siegburg-Mitte mit den meisten Abfahrten im Kreis, was auf die 
zentrale Bedeutung Siegburgs auch als Umsteigepunkt zurückzuführen ist, sowie 
die Verkehrszelle Eitorf-Harmonie mit den wenigsten Abfahrten, für den auch in den 
anderen Punkten der Analyse Mängel festgestellt wurden. 

 

© PTV AG 11/04 Seite 52/80
 



Analyse des bestehenden ÖV-Angebots
 

Verkehrszellen: Einwohner und Abfahrten pro Tag 
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Abbildung 3: Auswertung der Verkehrszellen nach Einwohnern und Haltestellenabfahrten pro Tag 

Verkehrszellen: Einwohner und Einsteiger pro Tag 
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Abbildung 4: Auswertung der Verkehrszellen nach Einwohnern und Einsteigern pro Tag 
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In Abbildung 4 zeigt sich der Zusammenhang zwischen Einsteigern pro Tag und 
Einwohnern in den Verkehrsbezirken. Abweichungen aus der Punktwolke bilden 
auch hier der Bereich Siegburg-Mitte mit den meisten Einsteigern. Im linken unte-
ren Bereich erscheinen die Ortsteile von Much, die sowohl geringe Einwohnerzah-
len als auch wenige Einsteiger in die Linienverkehre aufweisen. Hier sind AST-Ver-
kehre nicht berücksichtigt. Diese reichen aufgrund der geringen Einwohnerzahlen, 
da die Potenziale für den Bus-Linienverkehr zu gering sind. 

Mit etwas höheren Einwohnerzahlen und niedriger Einsteigerzahl fällt auch hier die 
Verkehrszelle Eitorf-Harmonie auf. 
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Abbildung 5: Auswertung der Relationen nach Beförderungszeit und ÖPNV-Nachfrage 

Die Abbildung 5 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Fahrzeit im ÖPNV und 
der Nachfrage. Je länger die Fahrzeit mit dem ÖPNV, desto geringer die Nach-
frage. Dies liegt zum Teil daran, dass bei vielen Relationen die Nachfrage mit grö-
ßerer Entfernung sinkt, jedoch ist durchgängig auch für hohe Nachfragezahlen auf 
größeren Distanzen die Reisegeschwindigkeit mit dem ÖPNV hoch. 

4.8 Marktgerechte Angebotsdifferenzierung 

Die Frage nach einer marktgerechten Angebotsdifferenzierung stellt sich in den 
Fällen, in denen heute betriebene Linienverkehre schwach ausgelastet sind. Teil-
weise finden Fahrten mit sehr wenigen oder ganz ohne Fahrgäste statt. Im Zuge 
der Bestrebungen, das Defizit des ÖPNV zu senken, muss geprüft werden, ob Li-
nien oder einzelne Linienfahrten auf nicht nachgefragten Relationen eingestellt 
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werden können. Auf Relationen mit einer Mindestnachfrage im Gesamtverkehr 
können sich Möglichkeiten eröffnen, die geringe vorhandene Nachfrage kosten-
günstiger und attraktiver zu bedienen, als dies durch den Linienbetrieb mit Stan-
dardlinienbussen möglich ist.  

Die Schwachstellenanalyse beinhaltet daher verschiedene Untersuchungen, um auf 
der vorhandenen Datenbasis Hinweise zu geben,  

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

welche Linien oder Linienabschnitte in der bisherigen Form eingestellt werden 
können, 

welche Linien durch Umstrukturierung des bisherigen Angebots attraktiver 
und kostengünstiger gestaltet werden können, 

welche Linien oder Linienteile durch alternative Betriebsformen ersetzt wer-
den können. 

Vorgehensweise zur Ermittlung von Potenzialen zur wirtschaftlicheren 
Bedienung: 

Die Auswahl von Linien, bei denen aufgrund geringer Nachfragezahlen die Be-
triebsleistung der Busse reduziert werden kann (Einstellung von Linien oder Linien-
abschnitten), wird wie folgt erarbeitet: 

In einem ersten Schritt werden aus der Tagesganglinie des Fahrgastaufkom-
mens, wie sie für jede Linie aus der Erhebung vorliegt, für einzelne Stunden-
gruppen die durchschnittliche Anzahl der Fahrgäste pro Fahrt ermittelt. Fahr-
ten, die insgesamt unter 5 Fahrgäste aufweisen, werden detaillierter betrach-
tet. 

Um diese erste Auswertung zu stützen, werden auf der Basis der Umlegung 
der Erhebungsdaten auf das Modellnetz verschiedene weitere Auswertungen 
erstellt. Zur Erläuterung werden beispielsweise Linien dargestellt, die 

im Durchschnitt  maximal vier Personenkilometer pro Fahrzeug-Kilome-
ter oder 

weniger als 3 Einsteiger pro Haltestelle  oder 

auf Teilstrecken eine Belastung von unter 7 Fahrgästen pro Richtung  

aufweisen. 

Auf dieser Basis werden die Linien einzeln betrachtet, wobei die Gründe, 
weshalb die Linie insgesamt schlecht ausgelastet ist, differenzierter unter-
sucht werden. Möglich sind folgende Fälle:  

eine Linie ist gleichmäßig (so gering) ausgelastet oder 
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es können bei einer Linie ggf. nur einzelne gering belastete Fahrten vor-
handen sein bzw. einzelne sehr gut ausgelastete Fahrten z.B. in der 
Hauptverkehrszeit oder 

► 

► es sind einzelne Streckenabschnitte der Linie gut ausgelastet und an-
dere nur sehr schwach. 

Zur Klärung wurden mit Hilfe der Erhebungsdaten die Belastungen auf den einzel-
nen Abschnitten einer Linie quell-ziel-bezogen ermittelt, um stark oder schwach 
belastete Linienabschnitte zu identifizieren. 

Diese einzelnen Schritte werden im Folgenden erläutert: 

Durchschnittliche Gesamtfahrgastzahl je Fahrt während einzelner 
Stundengruppen über den Tag  

Für exakte Aussagen zur Belastung einzelner Linienfahrten stehen keine Daten zur 
Verfügung. Jedoch lässt sich anhand der Fahrgastzahlen auf den einzelnen Linien, 
die mit Hilfe einer verfügbaren Tagesganglinie auf einzelne Stundengruppen auf-
geteilt werden können, die durchschnittliche Besetzung je Fahrt innerhalb dieser 
Stundengruppe abschätzen. 

Die abgeschätzte Gesamtfahrgastzahl je Fahrt innerhalb der Stundengruppen 
wurde für jede einzelne Linie dargestellt. Es zeigt sich auch hier, dass insbeson-
dere die Linien im östlichen Kreisgebiet (Bereich Much – Ruppichteroth – Eitorf – 
Windeck) überdurchschnittlich viele nicht oder gering besetzte Fahrten (bis 5 Fahr-
gäste) aufweisen. Aber auch für eine Reihe anderer Linien lassen sich Stunden-
gruppen finden, in denen die Auslastung sehr gering ist. (Siehe Anlagen 6 und 7) 

Gesamtlinienanalyse: Personenkilometer pro gefahrenem 
Wagenkilometer 

Auf der Basis der Umlegung der Erhebungsdaten des VRS auf das Netzmodell 
konnten Personenkilometerleistungen errechnet werden und mit der fahrplanmäßi-
gen Gesamtkilometerleistung der Fahrzeuge in Bezug gesetzt werden.  

In Tabelle 15 werden die Linien aufgeführt, die bis zu 5 Personenkilometer pro Wa-
genkilometer aufweisen. 
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Linie 
Pkm pro 

Wagen-Km Erklärung 

163 4 
Tagesrandlagen (morgens und ab 19.00) schlecht ausgelastet; Siehe 
Linie 164 

164 4 
Tagesrandlagen (morgens und ab 19.00) schlecht ausgelastet; Siehe 
Linie 163 

319 2 Nur in HVZ gut ausgelastet  

328 4 
Ganztags schwach ausgelastet, auch Schülerverkehr geringe 
Fahrgastzahlen 

329 2 Nur 3 Fahrten, nicht ausgelastet 

344 5 Außer im Schülerverkehr schwach ausgelastet 

420 4 
Linie hat Vielzahl von Linienwegen, SVZ morgens schlecht 
ausgelastet 

518 5 Außer im Schülerverkehr schwach ausgelastet 

526 5 Außer im Schülerverkehr schwach ausgelastet 

528 1 Nur 5 tägliche Fahrten 

533 2 
Außer in HVZ  morgens und abends schwach ausgelastet, dicht 
befahren 

555 3 Alle Fahrten relativ gering besetzt 

566 4 SVZ schwach ausgelastet (bis 6.00 und nach 19.00) 

571 4 1-5 Fahrgäste pro Fahrt 

806 5 Tangiert Kreis kaum, nur in Swisttal 

860 1 Ganztags schlechte Auslastung 

Tabelle 15: Linienauswertung: Bis 5 Personenkilometer pro Wagen-Kilometer 

Querschnittsbelastungen auf den Strecken der Linien  

Basierend auf der Umlegung der Erhebungsdaten auf das Netzmodell werden Stre-
cken dargestellt, die am Gesamttag nicht mehr als 7 Fahrgäste pro Richtung auf-
weisen. Auch hier zeigt sich, dass von geringer täglicher Auslastung insbesondere 
die  Linien im östlichen Rhein-Sieg-Kreis betroffen sind, insbesondere entlang der 
Achse Much – Ruppichteroth – Eitorf – Windeck. Ansonsten sind einzelne Linien im 
linksrheinischen Kreisgebiet schwach ausgelastet, insbesondere Teile der Linie 
845, sowie einzelne Strecken um Wachtberg und Meckenheim sowie im südlichen 
Rheinbach. Teilweise werden diese Strecken auch nur durch einzelne Fahrten von 
Linien befahren, jedoch bestätigt das Ergebnis die sonstigen Ergebnisse im Bereich 
von Einsparungsmöglichkeiten insbesondere im östlichen Kreisgebiet. 
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Auswertung von Einsteigerzahlen je Haltestelle  

Anlage 1 im Anhang stellt Haltestellen dar, die weniger als 3 tägliche Einsteiger 
aufweisen. Einzelne, schwach frequentierte Haltestellen erscheinen über das ge-
samte Kreisgebiet verteilt. Dies ist unerheblich, da es sich dabei um Bedarfshalte-
stellen handeln kann. Bedeutend sind jedoch die Bereiche, in denen sich die 
schwach frequentierten Haltestellen häufen bzw. entlang von Linien aneinanderge-
reiht sind. Dies ist insbesondere im östlichen Rhein-Sieg-Kreis im Bereich Much – 
Ruppichteroth – Eitorf - Windeck auffällig. 

Detailuntersuchung von Linien 

Für Linien, die anhand der obigen Untersuchungen eine sehr schwache Auslastung 
ergaben, wurden anhand der vorliegenden linienbezogenen Daten Linienmatrizen 
erstellt, aus denen die Belastung auf einzelnen Relationen entlang des Linienwegs 
und ggf. seiner Varianten ersichtlich wurde. Daraus konnte das Bild der für Redu-
zierungen des Fahrtenangebots in Frage kommenden Linien konkretisiert und in 
den Maßnahmevorschlägen berücksichtigt werden. Die aus den Erhebungsdaten 
und zum Teil durch Angaben der Unternehmen aus neueren Zählungen gewonne-
nen Erkenntnisse können jedoch aufgrund mangelnder Aktualität und mangelnder 
fahrtenfeiner Differenzierung nicht als direkte Grundlage für  Einschränkungen im 
bestehenden ÖPNV-Angebot (und ggf. Ersatz durch alternative Betriebsweisen) 
dienen. Schwach ausgelastete Linien oder Linienabschnitte wurden deshalb durch 
genaue kursbezogene Nachzählungen auf ihre aktuelle, tatsächliche Nutzung ge-
prüft.  

Fazit 

Aus der Analyse und nach Auswertung der anschließenden Nachzählungen erge-
ben sich insbesondere Reduzierungsmöglichkeiten für folgende Linien oder Linien-
abschnitte: 

Rechtsrheinische Linien: 319, 328, 329, 420, 531, 533, 563/564/573, 571, 
579, 343, 522, 528, 558, 578  

► 

► Linksrheinische Linien: 633 (nur Wochenende), 800, 805, 845, 860 
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4.9 Prüfaufträge 

4.9.1 Prüfaufträge vom Aufgabenträger, von Städten und 
Gemeinden sowie benachbarten Aufgabenträgern 

Zu Beginn der Bearbeitung der NVP-Fortschreibung wurden die Städte und Ge-
meinden sowie die Nachbarkreise informiert und gebeten, Prüfaufträge zu benen-
nen. Nach Eingang dieser Prüfaufträge wurden diese auf ihre Relevanz für den 
Nahverkehrsplan als Rahmenplan geprüft und im Zuge der Mängel- und Nachfra-
geanalyse untersucht und beurteilt, soweit die Datenlage eine Aussage erlaubt. 

Daneben ergaben sich Prüfaufträge aus Planungen der Stadt Bonn sowie aufgrund 
des Nahverkehrsplans 1997 für nicht umgesetzte Maßnahmen. 

Insgesamt wurden 21 Prüfaufträge berücksichtigt und beurteilt.

4.9.2 Schnellbuskonzept 

Die im Schnellbuskonzept des Kreises aus dem Jahre 2001 untersuchten Schnell-
busse wurden erneut hinsichtlich ihrer betrieblichen Umsetzbarkeit sowie insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Fahrgastpotenziale untersucht. Die Ergebnisse des Gutach-
tens bestätigten sich weitestgehend, jedoch kann Aufgrund der finanziellen Situa-
tion im Zeithorizont des fortgeschriebenen NVP keine Umsetzung empfohlen wer-
den. In Tabelle 16 werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. 

 

Schnell-
buslinie 

Fahrten 
der Linie 

Linienweg 
der Schnell-
buslinie 

Erläuterung Priorität 
neu 

Abschät-
zung 
Fahr-

gastpo-
tenziale

S1 845 Bonn Hbf - 
Duisdorf - 
Swisttal-
Heimerzheim

nicht zur Umsetzung empfohlen; geringe 
Fahrgastzuwächse; hohe Kosten durch zu-
sätzliche Fahrten 

niedrig <100 

S3 855 BN Bad 
Godesberg - 
Meckenheim 

nicht zur Umsetzung empfohlen; geringe 
Fahrgastzuwächse; hohe Kosten durch zu-
sätzliche Fahrten;  Konkurrenz zur Schiene 
im Bereich Meckenheim 

höher <200 

S4 857 BN Bad 
Godesberg - 
Wachtberg 

nicht zur Umsetzung empfohlen; geringe 
Fahrgastzuwächse; hohe Kosten durch zu-
sätzliche Fahrten 

niedrig <100 

S11 550 Niederkassel-
Bonn Hbf 

Derzeit Testbetrieb; Ergebnis des Buskon-
zept-Gutachtens bestätigt sich mit neuen 
Nachfragedaten. Der Testbetrieb hat sich 
bewährt, die Linie wird ab Dezember 2003 

höher <300 
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Schnell-
buslinie 

Fahrten 
der Linie 

Linienweg 
der Schnell-
buslinie 

Erläuterung Priorität 
neu 

Abschät-
zung 
Fahr-

gastpo-
tenziale

als SB 55 in den Fahrplan aufgenommen 

S12 537 Oberpleis - 
Bonn Hbf. 

nicht zur Umsetzung empfohlen; geringe 
Fahrgastzuwächse; hohe Kosten durch zu-
sätzliche Fahrten; Durchgehende Verkehre 
relativ gering 

niedrig <100 

S14 551 Troisdorf -
Sieglar - 
Bonn Hbf 

nicht zur Umsetzung empfohlen; geringe 
Fahrgastzuwächse; hohe Kosten durch zu-
sätzliche Fahrten 

niedrig <100 

S15 501 Troisdorf Bf - 
Niederkassel-
Lülsdorf  

höchste Nachfragesteigerung, jedoch im 
Vergleich zu den Kosten noch immer zu 
gering, Bei Inkaufnahme der Kosten: von 
allen Vorschlägen am besten für weiteren 
Testbetrieb geeignet 

höher <400 

S18 506 Lohmar - 
Donrath –
Troisdorf 

nicht zur Umsetzung empfohlen; geringe 
Fahrgastzuwächse; hohe Kosten durch zu-
sätzliche Fahrten 

niedrig <100 

S19 557 Siegburg - 
Lohmar – 
Overath 

nicht zur Umsetzung empfohlen; Bus nur 
mit Zusatzfahrten möglich, (bei eigener 
Trassierung wie im Gutachten 
vorgeschlagen mit hohem finanziellen 
Aufwand, der durch die Gesamtnachfrage 
nicht gestützt wird; Trasse steht nicht mehr 
zur Verfügung) 

niedrig <100 

S20 576/577 Siegburg – 
Much 

nicht zur Umsetzung empfohlen; geringe 
Fahrgastzuwächse; hohe Kosten durch zu-
sätzliche Fahrten 

niedrig <100 

Tabelle 16: Prüfauftrag: Überprüfung des Schnellbuskonzepts 
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5 Entwicklungskonzept 

5.1 Möglichkeiten der Entwicklung 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Analyse und der Prüfungsaufträge wurde ein 
Katalog von Einzelmaßnahmen erstellt. Zum Einen sind dies Maßnahmen, die 
Mängel in der Erschließung, Fahrtenhäufigkeit, Umsteigehäufigkeit und Reisezeit 
beseitigen oder aufgrund von Prüfungsaufträgen im Zuge der Fortschreibung defi-
niert wurden. Zum Anderen werden Maßnahmen definiert, die eine marktgerechtere 
Bedienung sicherstellen und dazu beitragen, das Defizit im ÖPNV zu verringern. 
Hierfür wurden in der Analyse Linien ermittelt, die zumindest auf Teilästen schwach 
ausgelastet sind. Einige dieser Linien oder Äste können in der Bedienung einge-
schränkt oder eingestellt werden. Ersatzweise Bedienung nicht mehr (oder nur 
noch im Schülerverkehr) bedienter Äste kann durch alternative Betriebsweisen ge-
schehen. Hier kommen z.B. TaxiBusse oder Anruf-Sammeltaxen in Frage. Auf-
grund der kostengünstigeren Umsetzungsmöglichkeiten von Anruf-Sammeltaxen-
Verkehre und durch die Tatsache, dass im Rhein-Sieg-Kreis bereits 14 Anruf-
Sammeltaxen-Verkehre existieren, werden diese für die Ersatzverkehre ausgewei-
tet bzw. neu eingerichtet. Die wesentlichen Merkmale der beiden Systeme sind im 
Folgenden kurz beschrieben. 

5.1.1 TaxiBus 

Der TaxiBus ist ein Element der Differenzierten Bedienung. Der Gedanke der Diffe-
renzierten Bedienung besagt, dass die vielfältigen Beförderungs- und Mobilitäts-
wünsche der Bevölkerung nicht mit einem einzigen ÖPNV-Produkt abgedeckt wer-
den können, sondern erst der gezielte Einsatz verschiedenster Bedienungsele-
mente allen Ansprüchen gerecht werden kann. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, 
die vorhandenen finanziellen Mittel optimal einzusetzen. 

In der Vergangenheit war es ausschließlich der Linienbus, welcher die Bedienung 
im straßengebundenen ÖPNV des Rhein-Sieg-Kreises gewährleistete. Mit der Ein-
führung von Anruf-Sammeltaxen im Kreisgebiet wurde das Angebot in der Vergan-
genheit bereits differenziert und gleichzeitig den wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen Rechnung getragen. Der TaxiBus ist in der Bedienungshierarchie zwischen 
dem Regionalbus und dem Anruf-Sammeltaxi angesiedelt.  
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Funktionsweise / Systemmerkmale TaxiBus 

Der TaxiBus 

verkehrt von Haltestelle zu Haltestelle, ► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

fährt nach einem festen Fahrplan, 

muss mindestens 30 Minuten vor fahrplanmäßiger Abfahrtszeit vom Kunden 
bestellt werden, 

ist tariflich in den Verkehrsverbund integriert, 

wird in der Regel von örtlichen Taxi- oder Mietwagen im Auftrag des 
Verkehrsunternehmens mit Kleinfahrzeugen oder Pkw durchgeführt, 

 wird über eine zentrale Stelle disponiert. 

Vorteile des TaxiBus  

Mit Hilfe des TaxiBus kann ein Fahrplanangebot vorgehalten werden (z.B. 
Stundentakt), welches mit dem herkömmlichen Linienbus nicht finanzierbar 
wäre.  

Fahrten ohne Fahrgäste werden nicht mehr durchgeführt. 

Anders als im AST-Verkehr wird für den TaxiBus kein Komfortzuschlag erho-
ben. Schüler mit Schüler- oder JuniorTicket, Zeitkarteninhaber und Schwer-
behinderte können den TaxiBus ohne weitere Zuzahlung nutzen. 

Der TaxiBus kann schwach nachgefragte Fahrten im Busverkehr ersetzen 
und ist – im Gegensatz zum Anruf-Sammeltaxi – aufgrund der tariflichen Inte-
gration eine attraktive Alternative für die Fahrgäste zur ersatzlosen Streichung 
gering nachgefragter Fahrten. 

wird in der Regel von örtlichen Taxi- oder Mietwagenunternehmen im Auftrag 
des Verkehrsunternehmens mit Kleinfahrzeugen oder Pkw durchgeführt. 

 

Nachteile des TaxiBus 

Der Fahrgast muss seinen Fahrtwunsch rechtzeitig telefonisch anmelden. 

Die Disposition des Angebotes muss organisiert und finanziert werden. Im 
AST-Verkehr wird die Disposition der Fahrten dezentral bei den jeweiligen 
Taxiunternehmen vor Ort durchgeführt und verursacht somit keine zusätzli-
chen Kosten. 

Nachfragesteigerungen im TaxiBus-System führen zu steigenden Kosten. 

Werden AST-Fahrten durch TaxiBus-Fahrten ersetzt, so entfallen die zusätzli-
chen Einnahmen aus dem Komfortzuschlag. Aus diesem Grunde ist der 
Kostendeckungsgrad des TaxiBus deutlich niedriger als der des AST. 
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Aufgrund der Liniengebundenheit ist eine Flächenerschließung wie beispiels-
weise beim AST nicht erreichbar. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

5.1.2 Anruf-Sammeltaxi  

Das Anruf-Sammeltaxi ist ebenfalls ein Element der Differenzierten Bedienung und 
wird bereits in allen Gemeinden außer Eitorf, Sankt Augustin und Siegburg betrie-
ben. Vorwiegend verkehren die Anruf-Sammeltaxen im Innerortsverkehr.   

Das Anruf-Sammeltaxi ist definiert durch folgende Charakteristika: 

Das Anruf-Sammeltaxi fährt fahrplangebunden wie der Linienbus festgelegte 
Abfahrtstellen an, bringt den Fahrgast jedoch bis zur Haustür seines Ziels, 
soweit es im Bedienungsbereich liegt. 

Dafür zahlt der Fahrgast einen Komfortzuschlag. 

Das Anruf-Sammeltaxi verkehrt bedarfsabhängig nach Fahrplan und nur nach 
vorherigem Anruf des Fahrgastes. 

Anruf-Sammeltaxi wird vom örtlichen Taxi- oder Mietwagenunternehmen im 
Auftrag des Verkehrsunternehmens mit Kleinbussen oder Pkw durchgeführt. 

Vorteile des Anruf-Sammeltaxi:  

Kostengünstiges, öffentliches, bedarfsorientiertes Verkehrsangebot in Räu-
men und Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage.  

Ein dichteres Angebot als im Linienbusverkehr ist möglich. 

Die Abwicklung / Disposition kann über Taxiunternehmen in den Gemeinden 
geschehen. Somit fallen für die Disposition keine zusätzlichen Kosten an. 

Nachteile des Anruf-Sammeltaxi:  

Für den Fahrgast entstehen höhere Fahrtkosten aufgrund des Zuschlags.  

Es besteht keine Durchtarifierung. 

Ein rechtzeitiger Anruf ist notwendig. 

5.2 Entwicklung von Einzelmaßnahmen 

Aufgrund der Mängelanalyse und der Prüfaufträge wurden alle Linien analysiert und 
hinsichtlich ihrer Nachfrage und betrieblichen Organisation auf Umstrukturierungen 
geprüft. Die sich daraus ergebenden Maßnahmenvorschläge wurden im begleiten-
den Arbeitskreis mit den Unternehmen diskutiert. 

Die Maßnahmen lassen sich in folgende Gruppen einteilen: 
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Umstrukturierungen entsprechend der Gesamtnachfrage und der Siedlungs-
struktur, wobei aufgrund der klareren Struktur Kosten eingespart werden kön-
nen, auf der anderen Seite aber auch Bedienungswünsche der betroffenen 
Gemeinden berücksichtigt werden können. Parallelbedienungen werden ver-
mieden, eine klarere Taktung wird vorgeschlagen und kaum nachgefragte 
Verbindungen werden gestrichen. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Zusätzliche Angebote (z.B. Ausweitungen in der SVZ, Schließung von Bedie-
nungslücken), wobei der derzeit geringe finanzielle Spielraum berücksichtigt 
wurde. 

Streichungen der Bedienung auf sehr schwach nachgefragten Relationen mit 
der Maßgabe, nicht mehr bediente Ortsteile (soweit sie eine relevante Größe 
aufweisen) und Relationen mit alternativen Betriebsweisen zu bedienen. 
Teilweise ist eine Aufnahme als zusätzlicher Anruf-Sammeltaxen-Verkehr an-
zuraten, insbesondere in den Gemeinden, in denen bereits ein Anruf-Sam-
meltaxen-Angebot besteht.  

Hinweise auf mögliche weitere Untersuchungen außerhalb des Nahverkehrs-
plans, im Rahmen derer die kursfeinen, aktuelle Fahrgastzahlen zu ermitteln 
sind bzw. die feinräumige Gesamtverkehrsnachfrage (z.B. für einzelne Be-
triebsstandorte). Diese Hinweise beziehen sich teilweise auf Prüfaufträge der 
Gemeinden oder auf Potenziale für weitere (geringere) Einsparungsmöglich-
keiten. 

Die Maßnahmen wurden entsprechend ihrer Dringlichkeit, ihrer Umsetzbarkeit im 
Zeithorizont des Nahverkehrsplans sowie der Möglichkeit, für sie bereits Maßnah-
menwirkungen zu berechnen in folgende Stufen eingeteilt: 

Stufe A: Die Maßnahmen dieser Stufe wurden mit den Unternehmen disku-
tiert und als zeitnah umsetzbar bewertet. Sie wurden ins Netzmodell aufge-
nommen und Maßnahmenwirkungen wurden berechnet. Bei Einstellungen 
von Linien, einzelnen Fahrten oder Linienteilwegen wurde noch eine Feinun-
tersuchung (kursfeine Zählung) vorgenommen, um fahrtgenau planen zu 
können. Die Umsetzung erfolgte zum Fahrplanwechsel im Dezember 2003. 

Stufe B: Die Maßnahmen sollen erst zeitversetzt oder nach weiterer Prüfung 
umgesetzt werden, z.B. weil zunächst Erfahrungswerte bezüglich derzeit um-
gesetzter Fahrplanänderungen abgewartet werden sollen oder weil es sich 
um eine geringfügige Maßnahme handelt, deren Umsetzung durch die Unter-
nehmen selbst zu organisieren ist.   

Stufe C: Diese Maßnahmen betreffen insbesondere Linienabschnitte außer-
halb des Kreises (z. B: Beschleunigungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet 
Bonn oder  möglichen grenzüberschreitenden TaxiBus-Einsatz). 

Stufe D: Die Maßnahmen dieser Stufe wurden mit den Unternehmen disku-
tiert und als umsetzbar bewertet. Sie wurden ins Netzmodell aufgenommen 
und Maßnahmenwirkungen wurden berechnet. Bei Einstellungen von Linien, 
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einzelnen Fahrten oder Linienteilwegen wurde noch eine Feinuntersuchung 
(kursfeine Zählung) vorgenommen. Unter Berücksichtigung der festgelegten 
Kriterien erfolgte eine Umsetzung zum Fahrplanwechsel Juni 2004. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

In den Anhängen 8, 9 und 10 ist das gesamte Fahrtenangebot des Rhein-Sieg-
Kreises getrennt für die Betriebstage Montag bis Freitag in der Schulzeit, 
Samstag und Sonntag mit Bussen und Stadtbahnen dargestellt. In drei 
Übersichtskarten wird das Nahverkehrsplanangebot darüber hinaus graphisch 
wiedergegeben. Die Verbindungen im SPNV wurden (nachrichtlich) 
übernommen.  

5.3 Entwicklungskonzept  

Für die Einzelmaßnahmen der Stufe A und D wurden Grobfahrpläne entwickelt. 
Dabei wurde die Umsetzbarkeit hinsichtlich Umlaufplanung, Fahrzeugeinsatz und 
Anschlusssicherung an wichtigen Umsteigepunkten geprüft. Die Verkehrsunter-
nehmen wurden frühzeitig in diesen Prozess einbezogen. Auf der Basis dieser 
Maßnahmen wurden die Maßnahmenwirkungen errechnet, insbesondere 
laufleistungsabhängige Kosten und die damit verbundenen Erlöse/Einsparungen.  

Im Folgenden sind diese Maßnahmen den jeweiligen Bedienungsräumen zugeord-
net und kurz zusammengefasst. Eine Übersicht aller untersuchten Linien und die 
Veränderungen zum Basisfahrplan 2002 befindet sich in den Anlagen 8, 9 und 10 
im Anhang. 

Maßnahmenstufe A 

Raum Ruppichteroth - Much - Eitorf - Windeck    

Linie 319:  Einstellung der Fahrten auf dem Linienast im Rhein-Sieg-Kreis mit 
Ausnahme der Schulfahrten 

Linie 328:  Einstellung der Linie, dafür Durchbindung der Linie 576 bis 
Marienfeld 

Linie 329:  Einstellung der Linie 

Linie 343: Reduzierung der Fahrten zwischen Leuscheid und Rosbach, 
Führung einiger Fahrten zum Bf Schladern. 

Linie 420:  Ausdünnung und einheitlicher Linienweg zwischen Much und 
Overath im Stundentakt, zusätzlich einige Schulfahrten 

Linie 531:  Einstellung der Bedienung auf dem Ast Winterscheid – Ruppichte-
roth.  

Linie 533:  Einstellung der Linie zwischen Eitorf und Ruppichteroth; 
Reduzierung des Angebotes auf dem verbleibenden Abschnitt auf 6 Fahrten 
pro Tag; Zusätzlich Bedienung zwischen Eitorf und Halft durch Linie 579 .  
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Linie 571:  Einstellung der Fahrten auf dem Linienast Leuscheid – Rosbach; 
Zwischen Leuscheid und Herchen Führung über den Höhenweg 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Linie 579:  Einstellung des Abschnitts Siegburg – Hennef (zwei Fahrten) 

Raum Königswinter – Hennef – Bad Honnef – Sankt Augustin 

Linien 640 / 519 / 508: Durchbindung der Kurzfahrten 640 Bonn – Menden 
statt 519 nach Sankt Augustin Zentrum; Übernahme des Astes Sankt 
Augustin Zentrum – Dambroich der Linie 519 durch Linie 508; in NVZ/SVZ 
Erhalt von Fahrten der Linie 519 (Sankt Augustin - Meindorf) 

Linie 522:  Entfall der Schleife über Lückert 

Linie 528:  Einstellung des Betriebs bis auf zwei Schulfahrten 

Raum Lohmar – Neunkirchen Seelscheid 

Linie 578:  Einstellung des Abschnitts Siegburg – Hennef 

Raum linksrheinisches Kreisgebiet  

Linien 800/805/845: Einstellung der Teilstrecke Linie 800 Euskirchen-Rhein-
bach, bedarfsorientierte Bedienung durch die neue Linie 842; Neuordnung 
Linien 805/845: Linie 845 bedient (getaktet) nur noch Hauptstrecke Bonn – 
Heimerzheim; Linie 805 (getaktet) bedient die westlichen Ortsteile von 
Swisttal in zwei Ästen. Endhaltestelle in Rheinbach ist das Freizeitbad. 

Linie 818: Mittel- bis langfristig Verlängerung der Linie 818 bis Wesseling 
Stadtbahn in der HVZ.  

Linie 860:  Einstellung der Linie 

Linie 633:  Sonntags: Betriebseinstellung und Übernahme des Abschnitts 
Oedekoven – Alfter durch 632 (wie in den Tagesrandlagen) 

Maßnahmenstufe B 

Linien 564/573: Zusammenlegung der beiden Linien zu einer Linie Asbach – 
Mühleip – Irlenborn – Eitorf, 8 Fahrtenpaare. Dafür Entfall ca. der Hälfte der 
bestehenden Fahrten auf dem Ostteil des Rings und auf dem direkten Weg 
über Königsiefen durch TaxiBus oder Anruf-Sammeltaxi. Vor einer betriebli-
chen Prüfung sollte zunächst die Auswertung der Erfahrungen aus der zum 
15.12.2002 umgesetzten Lösung abgewartet werden. 

Linien 577/578: Herstellen einer Verbindung Much – Hennef durch 
durchgängige Anschlusssicherung in Neunkirchen Haltestelle Post.  
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Maßnahmenstufe C 

Linie 66: Beschleunigung der Linie, da sie die Hauptverbindung nach Bonn 
für nahezu den gesamten rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis darstellt. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Linie 806: Ausdünnung des Fahrtenangebotes auf dem Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises. 

Maßnahmenstufe D 

Raum Lohmar – Neunkirchen Seelscheid 

Linie 506:  Ausdünnung in den Tagesrandlagen. 

Linie 556:  Ausdünnung in den Tagesrandlagen. 

Linie 576: Bis auf notwendige Schulfahrten alle Fahrten statt über Geber 
über Birk 

Linie 578: Zwischen Neunkirchen und Seelscheid nur noch Schulfahrten, an-
sonsten 2-Stundentakt. 

Raum Troisdorf - Niederkassel    

Linie 507:  Ausdünnung in den Tagesrandlagen, sowie Kürzung der Linie am 
Sonntag. 

Raum Siegburg    

Linie 511:  Ausdünnung in den Tagesrandlagen. 

Raum Königswinter – Hennef – Bad Honnef – Sankt Augustin 

Linie 512: Ausdünnung des Fahrtenangebotes in den Tagesrandlagen. 

Linie 518: Ausdünnung des Fahrtenangebotes in den Tagesrandlagen. 

Linie 522: Rücknahme des Fahrtenangebotes im grenzüberschreitenden Ver-
kehr bzw. in den Tagesrandlagen. 

Linie 524: Streichung der schwach ausgelasteten Fahrten in den 
Tagesrandlagen. 

Linie 525: Streichung der schwach ausgelasteten Fahrten in den 
Tagesrandlagen. 

Linie 526: Einstellung der Linie bis auf wenige Fahrten zu den Schulanfang- 
und Endzeiten. 

Linie 532: Streichung der schwach ausgelasteten Fahrten in den 
Tagesrandlagen. Sonntags 2-Stunden-Takt. 

Linie 536: Erhaltung der Schulfahrten insbesondere im grenzüberschreiten-
den Verkehr. Ansonsten bedarfgerechte Bedienung zwischen Oberpleis und 
Sassenberg. 
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Raum linksrheinisches Kreisgebiet 

Linie 632: Verkürzung der Fahrten in den Tagesrandlagen, Kappung in Duis-
dorf Bahnhof. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Linie 856/857: Einheitlicher Linienweg im Abendverkehr. 

Linie 858: Ausdünnung des Fahrtenangebotes in den Tagesrandlagen. 

Linie 859: Samstag und Sonntag keine Bedienung zwischen Lüftelberg und 
Industriepark. Ansonsten Stundentakt zwischen Industriepark und Le-Mée-
Platz. 

5.4 Weitere im Zuge der Umsetzung mögliche 
Änderungen  

Angebotsänderungen 

Im Hinblick auf das beschlossene Leistungsangebot gelten folgende wesentlichen 
Grundsätze: 

Insgesamt wird ein flächendeckendes, ausgewogenes Verkehrsangebot zur 
Verfügung gestellt. 

Schwach nachgefragte Linien werden durch Änderung des Angebotes auf der 
Linie angepasst bzw. durch ein Anruf-Sammeltaxenangebot ersetzt. 

Auf Nachfrageänderungen kann kurzfristig im Sinne einer dynamischen 
Weiterentwicklung reagiert werden. 

Die angegebenen Fahrtenhäufigkeiten sind als Richtgrößen zu verstehen. 

Linienbündel / Konzessionslaufzeiten 

Im Nachgang zum NVP werden eine Linienleistungs- und Erfolgsrechnung sowie 
Vorschläge zu möglichen Linienbündeln erarbeitet. Hierbei steht im Gegensatz zur 
vor allem nachfrageseitigen Betrachtung der Linien im Nahverkehrsplan die wirt-
schaftliche Analyse der einzelnen Linien im Vordergrund. Das Ergebnis bietet die 
Möglichkeit, Entscheidungen über den Fortbestand des Linienangebots bzw. des-
sen Optimierung in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern zu treffen. 

Die Zusammenführung von einzelnen Linienverkehren zu Linienbündeln ist im Inte-
resse aller: Im Interesse der Fahrgäste an einem einheitlichen und leistungsfähigen 
Bedienungsangebot, im Interesse der Unternehmen an einer wirtschaftlich mög-
lichst optimierten Bedienung sowie im Interesse des Aufgabenträgers an einer gu-
ten Verkehrsbedienung bei möglichst geringer Belastung des Haushaltes. Diesen 
Interessen wird Rechnung getragen, wenn verkehrlich und wirtschaftlich 
verbundene Linien möglichst aus einer Hand bedient werden. 
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Im Rahmen des anstehenden Wettbewerbs behält sich der Rhein-Sieg-Kreis vor, 
einzelne Linien oder Linienbündel von Fall zu Fall auszuschreiben. Um die Aus-
schreibung unter wirtschaftlichen und planerischen Gesichtspunkten fachgerecht 
durchführen zu können, soll die Laufzeit der Linienkonzessionen bei Verlängerun-
gen und Neuerteilung auf den Fahrplanwechsel Dezember 2008 begrenzt werden. 
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6 Maßnahmenwirkungen 

Für Maßnahmen der Stufe A und Stufe D wurden anhand des Netzmodells die Aus-
wirkungen auf die Betriebsleistung ermittelt. Daraus können für die fahrplanrele-
vanten Fahrten laufleistungsabhängige Kosten ermittelt sowie ggf. notwendige zu-
sätzliche Fahrzeuge abgeschätzt werden. 

Für laufleistungsbedingte Kosteneinsparungen wurden die durchschnittlichen Kos-
tensätze niedriger angesetzt als für Mehrleistung, da ein gewisser Satz an Fixkos-
ten bestehen bleibt. Daher wurden für Mehrleistungen ein Kilometersatz von 2,50 
Euro und für Einsparungen 2,20 Euro angesetzt. 

Des Weiteren wurde die Ermittlung der Nachfragewirkung durch Abschätzen der 
möglichen Fahrgastveränderungen durchgeführt. 

Auf Basis der errechneten Fahrgastwirkungen im Buslinienverkehr konnten mittels 
eines angenommenen mittleren Erlössatzes zu erwartende Erlöse abgeschätzt 
werden. In diesem Erlössatz sind die bundesgesetzlichen Ausgleichsleistungen 
gemäß §45a PBefG und § 6a AEG (Schülerverkehr) sowie des § 59 Abs. 3 
Schwerbehindertengesetz bereits einbezogen. 

Für die Maßnahmen A ergeben sich folgende Auswirkungen: 

Planungsraum  
(Linie) 

Kosten/Ein-
sparungen 
innerhalb 
Rhein-Sieg-
Kreises 
 
€/Jahr 
(gerundet) 

Einnahmever-
änderungen 
 
 
 
 
€/Jahr 
(gerundet) 

Saldo 
(Erlöse/Ein-
sparungen) 
 
 
 
€/Jahr 
(gerundet) 

Ruppichteroth – Much – Eitorf – Windeck
(319, 328, 329, 343,420, 531, 533, 571, 

579) 

 

 

-473.000 € 

 

 

-29.000 € 

 

 

444.000 € 

Königswinter – Hennef – Bad Honnef – 
Sankt Augustin 
(640/19/508, 522, 528, 578) 

 

 

- 78.000 € 

 

 

+30.000 € 

 

 

108.000 € 

Siegburg 
(578) 

 

- 40.000 € 

 

-  7.000 € 

 

 33.000 € 

Linksrheinisches Kreisgebiet 
(800/805/845, 818, 860, 633) 

 

-349.000 € 

 

+30.000 € 

 

379.000 € 

Summe -940.000 € +24.000€ 964.000 € 

Tabelle 17: Kosten und Erlöse der Maßnahmenstufe A 
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Für die Maßnahmen D ergeben sich folgende Auswirkungen: 

Planungsraum  
(Linie) 

Kosten/Ein-
sparungen 
innerhalb 
Rhein-Sieg-
Kreises 
 
€/Jahr 
(gerundet) 

Einnahmever-
änderungen 
 
 
 
 
€/Jahr 
(gerundet) 

Saldo 
(Erlöse/Eins
parungen) 
 
 
 
€/Jahr 
(gerundet) 

Lohmar – Neunkirchen Seelscheid -  
(506, 556, 576, 578) 

 

-124.000 € 

 

-17.000 € 

 

107.000 € 

Troisdorf - Niederkassel 
(507) 

 

-  7.000 € 

 

-  3.000 € 

 

   4.000 € 

Siegburg 
(511) 

 

- 32.000 € 

 

-  3.000 € 

 

 29.000 € 

Königswinter – Hennef – Bad Honnef – 
Sankt Augustin 
(512, 518, 522, 524, 525, 526, 532, 536, ) 

 

 

-533.000 € 

 

 

- 32.000 € 

 

 

501.000 € 

Linksrheinisches Kreisgebiet 
(632, 856, 857, 858, 859) 

-137.000 € - 22.000 € 115.000 € 

Summe -833.000 €  -77.000 € 756.000 € 

Tabelle 18: Kosten und Erlöse der Maßnahmenstufe D 

Es ergeben sich also aufgrund der Angebotsrücknahmen laufleistungsbedingte 
Einsparungen von 1.773.000 €. Da jedoch die Einsparungen ausschließlich sehr 
schwach nachgefragte Linien(-abschnitte) betrifft, sind die sich ergebenden Fahr-
gast- und damit Einnahmenverluste gering. Die insgesamt erzielten Mehreinnah-
men reduzieren zusätzlich zu den Einsparungsmaßnahmen das Defizit, so dass 
sich ein Saldo von 1.720.000 € (964.000€ + 756.000 €) Einsparungen ergibt. 

Die nachfrageorientierten Umstrukturierungen der Linien 800, 805 und 845 sowie 
der Linien 640, 508 und 519 führen zu Fahrgastzuwächsen, obwohl insgesamt 
Leistungseinsparungen erzielt werden. Dies lässt  sich wie folgt erklären: 

Maßnahme II: Linien 519/640/508 

Die meisten Fahrgastzuwächse entstehen aufgrund der Durchbindung der Li-
nie 508 (Spich – Troisdorf – Sankt Augustin – Dambroich), etwas geringere 
Zuwächse ergeben sich durch die verlängerten Kurzfahrten der Linie 640 von 
Menden nach Sankt Augustin statt der Linie 519. Nur sehr geringe Verluste 
ergeben sich durch die verringerten Fahrtenzahlen zwischen Meindorf und 

► 
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Menden, sowie durch die nicht mehr gegebene Durchbindung der Linie 519 
zwischen dem Raum Meindorf in Richtung Dambroich. 

Maßnahmenpaket VI: Umstrukturierung der Linien 800, 805 und 845 

Durch die verbesserten Beziehungen von / nach Rheinbach durch neue Li-
nien 805A/B sowie durch schnellere und getaktete Verbindungen zwischen 
Heimerzheim und Bonn (Linie 845) ergeben sich Gewinne. Nur geringe Ver-
luste entstehen durch den Wegfall der bisherigen Direktverbindungen der Li-
nie 845 zwischen Bonn und den westlichen Ortsteilen von Swisttal, was im 
geringen Fahrgastpotenzial begründet liegt. Ebenfalls nur geringe Verluste 
entstehen durch die Einstellung der Linie 800 zwischen Rheinbach und Eus-
kirchen sowie durch Streichungen auf der Linie 845 zwischen Morenho-
ven/Buschhoven und Bonn. 

► 
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7 Finanzrahmen und Investitionsplanung 

7.1 Finanzierung des ÖPNV im Rhein-Sieg-Kreis 

7.1.1 Kreiseigene Finanzmittel 

Gemäß dem Haushaltsplanentwurf 2003 hat der Rhein-Sieg-Kreis im Haushaltsjahr 
2003 für den ÖPNV Zuschüsse in Höhe von 16.496.000 € vorgesehen, die sich wie 
folgt zusammensetzen: 

 

Bezeichnung Beträge in den einzelnen 
Haushaltsjahren in Tausend € 

 2001 2002 2003

Verlustausgleich an 
Verkehrsunternehmen: 

- Verlustausgleich RSVG inkl. RVK-
Verlustanteil 

 

6.491 

 

8.030 

 

9.000 

- Anteil am Verlustausgleich SSB 4.195 4.300 4.400 

- Anteil am Verlustausgleich KVB 2.710 2.566 2.700 

- Anteil am Verlustausgleich der 
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg 

3 2 2 

Kosten für den Zweckverband 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg: 

- Betriebskostenzuschuss zur VRS 
GmbH 

 

 

61 

 

 

64 

 

 

101 

Kostenaufwand für den AST-Verkehr: 

- Anteil am Verlustausgleich 

 

249 

 

293 

 

293 

Summen: 13.709 15.255 16.496 

Tabelle 19: „ÖPNV-Haushaltsmittel des Rhein-Sieg-Kreises“; entnommen Haushaltsplanentwurf 2003 
des Rhein-Sieg-Kreises 
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Zwischen der Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (SWB) und der Rhein-Sieg-Ver-
kehrsgesellschaft mbH (RSVG) sowie der Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG 
(OVAG) und der RSVG wurde ein sogenannter „Naturalausgleich“ vereinbart, wes-
halb für SWB und OVAG keine Kosten aufgeführt sind. Diese Kosten werden viel-
mehr bei der RSVG ausgewiesen. 

Die Verluste aus dem ÖPNV werden teilweise über eine Mehrbelastung gem. § 56 
Abs. 4 und 6 Kreisordnung NRW (KrO) abgedeckt. Basis für die Berechnung der 
Mehrbelastung 2003 sind die zu erwartenden Verluste der Verkehrsunternehmen. 
Bei der Berechnung der Mehrbelastung wird zunächst dem Umstand Rechnung 
getragen, dass schienengebundene Fahrzeuge pro Wagen und Kilometer wesent-
lich höhere Betriebskosten verursachen als der Busverkehr. Dadurch entsteht im 
Schienenverkehr ein im Verhältnis höherer Zuschussbedarf, der sich auf den Wa-
genkilometer bezogen wie folgt darstellt: 

- RSVG (Bus)                         = 0,8495 €, ► 

► 

► 

► 

► 

► 

- SSB   (Schienenfahrzeug)   = 3,1959 €, 

- KVB    (Schienenfahrzeug)  = 2,5361 €. 

Da das Schienennetz historisch gewachsen, nicht nach Verkehrsbedarf verschieb-
bar und das Grundgerüst des ÖPNV darstellt, werden – um eine Benachteiligung 
derjenigen Gemeinden zu vermeiden, auf deren Gebiet die Schienenstrecken lie-
gen – die schienenbedingten Mehrkosten bei SSB und KVB über die allgemeine 
Kreisumlage finanziert. Bei der Berechnung der schienenbedingten Mehrkosten ist 
zu berücksichtigen, dass schienengebundene Verkehrsmittel mit 180 Plätzen pro 
Wagen eine 2,5 x höhere Kapazität haben als ein Bus mit 70 Plätzen pro Wagen. 
Der unter Berücksichtigung der Kapazität entsprechende Zuschussbedarf des Bus-
verkehrs (RSVG) beträgt demnach 0,8495 € x 2,5 = 2,1237 € pro Wagenkilometer. 
Danach stellt sich die Vergleichstabelle wie folgt dar: 

- RSVG (2,5 Busse)               = 2,1237 €/Wagenkilometer, 

- SSB    (1 Wagen Schiene)   = 3,1959 €/Wagenkilometer, 

- KVB    (1 Wagen Schiene)   = 2,5361 €/Wagenkilometer. 

Die über den vergleichbaren Buskosten liegenden Kosten sind die über die allge-
meine Kreisumlage zu finanzierenden schienenbedingten Mehrkosten. Bei insge-
samt 1.376.744 Wagenkilometern der SSB und 1.064.640 der KVB betragen die 
schienenbedingten Mehrkosten 1.915.203 €. Die restlichen Verluste in Höhe von 
16.149.797 € werden zu jeweils 50 % über die allgemeine Kreisumlage (= 
8.074.899 €) und entsprechend den in den einzelnen Städten und Gemeinden 
gefahrenen Wagenkilometern über die Mehrbelastung ÖPNV (= 8.074.898 €) 
umgelegt. 

Bei einer Gesamtbedienung des Kreisgebietes von 7.604.429 Wagenkilometern 
ergibt sich ein über die Mehrbelastung ÖPNV zu finanzierender Zuschussbedarf 
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pro Wagenkilometer in Höhe von 1,0619 €; Dies entspricht dem aufgrund der 
unterschiedlichen Kapazitäten angepassten halben Bus-Wagenkilometerpreis 
(siehe oben). 

Der über die ÖPNV-Mehrbelastung 2003 umzulegende Betrag von 8.074.898 € 
entspricht 1,74 % der vorläufigen Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisum-
lage (Vorjahr 1,52 %). 

7.1.2 Landesfördermittel 

Nach den förderrechtlichen Bestimmungen (§§ 10 – 14) des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2003 (ÖPNVG 
NRW; bis zum 31.12.2002: Regionalisierungsgesetz NW) stellt das Land Nord-
rhein-Westfalen den Aufgabenträgern jährlich Finanzmittel für Zuwendungen für 
den SPNV, die Eisenbahn- und die Magnetschwebebahnunternehmen, zur 
Infrastrukturförderung sowie zur ÖPNV-Fahrzeugförderung zur Verfügung. Es han-
delt sich hierbei sowohl um weitgehend verwendungsfreie Zuschüsse (z.B. § 14 
Abs. 2 ÖPNVG NRW), die in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden dürfen, 
als auch um zweckgebundene Zuwendungen (z.B. § 13 ÖPNVG NRW), die nicht 
übertragbar sind und für die eine zweckentsprechende Verwendung nachzuweisen 
ist. 

7.1.2.1 Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG NRW 

Nach § 13 ÖPNVG NRW gewährt das Land den Aufgabenträgern Zuwendungen 
auf der Grundlage der Vorhaltekosten für Fahrzeuge im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, soweit diese nicht ausschließlich dem 
SPNV dienen. Die Zuwendungen sind für die Beschaffung dieser Fahrzeuge durch 
öffentliche und private Verkehrsunternehmen, zur pauschalierten Abgeltung ihrer 
Vorhaltekosten (allerdings bis 2006 auslaufend) und für sonstige Investitionsmaß-
nahmen des ÖPNV bestimmt. Hierfür stellt das Land jährlich mindestens 105 Mio. € 
bereit. Unter Beachtung der Vorgaben des § 13 ÖPNVG NRW sowie der hierzu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften ist die Entscheidung über Verwendung und 
Verteilung der Fördermittel grundsätzlich in das Ermessen der Aufgabenträger 
gestellt. 

Für das Förderjahr 2003 wurden dem Rhein-Sieg-Kreis entsprechende Fördermittel 
in Höhe von 2.367.520,24 € durch das Land NRW bewilligt. Zuzüglich von Zinser-
trägen aus den gewährten Landesmitteln 2002 und Verzugszinsen aus dem För-
derverfahren 2002 standen dem Rhein-Sieg-Kreis 2003 insgesamt 2.379.641,72 € 
(2002 = 2.279.996,38 €) für Förderverfahren gem. § 13 ÖPNVG NRW zur Verfü-
gung. 
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Im Rahmen der rechtlichen Vorgaben des § 13 ÖPNVG NRW und der hierzu erlas-
senen Verwaltungsvorschriften sowie aufgrund der Vorgaben des Landeszuwen-
dungsbescheides 2003 hatte der Rhein-Sieg-Kreis von dem ihm zustehenden Er-
messen im Hinblick auf die Verteilung der Fördermittel auf die einzelnen Förderge-
genstände Gebrauch gemacht und sich im Förderjahr 2003 für die ausschließliche 
Durchführung der Fahrzeugförderung (Erst- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeu-
gen) sowie die Nichtdurchführung der Förderung sonstiger Investitionsmaßnahmen 
des ÖPNV und der Vorhaltekostenförderung für Fahrzeuge entschieden. 

Es wurde insoweit 2003 ausschließlich die Beschaffung von insgesamt 27 Stan-
dard-Linienbussen, 16 Standard-Gelenkbussen sowie 4 Überlandbussen, jeweils in 
Niederflurtechnik, mit einer Förderquote von ca. 46 % gefördert. In den Genuss der 
Förderung kamen hierbei insgesamt 10 antragstellende Verkehrunternehmen.  

Für das Förderjahr 2004 wurde zwischenzeitlich eine Zuwendung für die ÖPNV-
Fahrzeugförderung gem. § 13 ÖPNVG NRW in Höhe von 2.372.662,09 € bewilligt. 
Die Förderquoten sind hierbei jeweils abhängig von der Anzahl der eingehenden 
Anträge sowie der Verteilung der Mittel auf die einzelnen Fördergegenstände durch 
den Aufgabenträger. Bei der Fahrzeugförderung wird nach wie vor der „Kriterien-
katalog für die Beschaffenheit von Linienomnibussen im Rahmen der Förderung 
nach § 13 ÖPNVG NRW“ des Landesverkehrsministeriums NRW zu Grunde gelegt.  

7.1.2.2 Organisationspauschale nach § 14 Abs. 2 ÖPNVG NRW 

Das Land gewährte den Aufgabenträgern nach § 14 Abs. 2 ÖPNVG NRW bis 2003 
jährlich eine Pauschale von 500.000 € als allgemeine Förderung der Planung, 
Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, insbesondere für die Bildung und 
Umsetzung eines Gemeinschaftstarifes sowie für die Aufstellung von Nahverkehrs-
plänen. Entsprechend der genehmigten Verwendungsmöglichkeiten wurden hier-
von bis 2003 insg. 50.000 € für Planungsmaßnahmen im ÖPNV zur Verfügung ge-
stellt. Die restlichen 450.000 € flossen in die Abdeckung der Unternehmensver-
luste. 

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2004/2005 des Landes NRW wurde § 14 Abs. 2 
ÖPNVG NRW allerdings geändert und die Pauschale zwischenzeitlich erheblich 
gekürzt. So erhält der Rhein-Sieg-Kreis für das Förderjahr 2004 lediglich noch eine 
Pauschale in Höhe von 179.166,67 € sowie ab 2005 eine jährliche Pauschale in 
Höhe von 150.000 €. Hiervon fließen 46.000,00 € in Planungsmaßnahmen im 
ÖPNV sowie die restlichen Mittel in die Verlustabdeckung der kreiseigenen Ver-
kehrsunternehmen. 
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7.1.2.3 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 

Hier sind derzeit keine Maßnahmen des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. 

7.2 Finanzierung Umsetzung NVP 

In der vorliegenden Fortschreibung des Nahverkehrsplans entstehen in der Summe 
keine Mehrkosten für die Umsetzung. Vielmehr werden Einsparungen (von insge-
samt 1.720.000 € nach Abschätzung) vorgeschlagen, wie dies unter Berück-
sichtigung der Haushaltslage und des gegenwärtigen Defizits im ÖPNV Ziel und 
Vorgabe des Kreises war.  

Nicht berücksichtigt sind dabei Aufwendungen für Ersatzbedienungen durch Anruf-
Sammeltaxenverkehre, die durch Streichungen im Linienverkehr nicht mehr bedien-
ter Siedlungsbereiche, insbesondere im östlichen Kreisgebiet notwendig wurden.  

Weitere Einsparungsmöglichkeiten, wie sie aufgrund der Haushaltslage notwendig 
werden könnten, sind im Rahmen des Nahverkehrsplans nicht darstellbar, da es 
sich hierbei um einen Rahmenplan handelt, der unternehmensneutral und nach-
fragebezogen Relationen definiert, für die ein Mindeststandard erreicht werden 
muss. Eine detailliertere Prüfung ist allerdings außerhalb des Nahverkehrsplans 
möglich. Wie in Kap. 5.4 bereits dargelegt, werden im Nachgang zum NVP eine 
Linienleistungs- und Erfolgsrechnung sowie Vorschläge zu möglichen Linienbün-
deln erarbeitet. Im Rahmen dieser Einzelprüfungen steht im Gegensatz zur vor- 
allem nachfrageseitigen Betrachtung der Linien im Nahverkehrsplan die wirtschaft-
liche Analyse im Vordergrund. Auf der Grundlage dieser Einzelprüfungen der Linien 
können noch Maßnahmen definiert werden, die zu weiteren Veränderungen des 
Angebots führen können. 

© PTV AG 11/04 Seite 77/80
 



Zusammenfassung / Ausblick
 

8 Zusammenfassung / Ausblick 

Zielsetzung des ersten Nahverkehrsplanes war die Erarbeitung von Rahmenbedin-
gungen für eine unter Umweltgesichtspunkten sinnvolle Aufgabenteilung zwischen 
öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr. Bei der nun vorliegenden 
Fortschreibung  wurde darüber hinaus u. a. die bessere Auslastung der bestehen-
den Verbindungen und Optimierung des Angebotes in die Bearbeitung aufgenom-
men. 

Dieser Aspekt war um so wichtiger, als sich der finanzielle Spielraum der öffentli-
chen Haushalte deutlich reduzieren wird. 

Gleichwohl ermöglichen die Rahmenvorgaben des vorliegende Nahverkehrsplan 
auch in der Zukunft eine angemessen ÖPNV-Bedienung der Bevölkerung. Die Be-
deutung der differenzierten Bedienung rückt dabei weiter in den Vordergrund. Der 
auf einen Zielhorizont von fünf Jahren ausgelegte Nahverkehrsplan ist nicht als 
starres Instrument zu betrachten, sondern er wird als ein dynamisches Planungs-
instrument verstanden. In Zeiten sich schnell ändernder Rahmenbedingungen, wie 
z. B. das EU-Recht, sind Änderungen innerhalb des angesetzten Planungszeit-
raumes nicht ausgeschlossen, ja sogar zwingend erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund wird zur Zeit bereits ein auf den Rhein-Sieg-Kreis bezo-
genes Linienbündelungskonzept erarbeitet. Ziel ist dabei ein unter verkehrlichen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimale Netzaufteilung zu ermitteln. 

Auch das Thema Qualitätssicherung wird zukünftig im liberalisierten Verkehrsmarkt 
an Bedeutung gewinnen. Dabei muss die Qualitätssicherung sowohl die Belange 
der Kunden als auch die Anforderungen der Verkehrsunternehmen berücksichtigen. 

Neben diesen weitreichenden Veränderungen wird es jedoch auch immer wieder 
notwendigen Änderungen in Teilbereichen geben müssen. 

Die Bewältigung der sich ergebenden Aufgaben erfordert aufgrund der Komplexität 
die Bereitschaft aller am ÖPNV beteiligten Akteure zu einer noch stärkeren 
Zusammenarbeit. Hier besteht für den Rhein-Sieg-Kreis, als Aufgabenträger für den 
ÖPNV, in Zukunft die Aufgabe, integrierend zu wirken.   
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Abkürzungsverzeichnis 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AST Anruf-Sammel-Taxi 

AVV Aachener Verkehrsverbund 

B&R Bike and Ride (Fahrrad-Abstellplätze an wichtigen ÖPNV-Haltestellen) 

BN Stadt Bonn 

DB Deutsche Bahn 

HVZ Hauptverkehrszeit (siehe Verkehrszeiten) 

IV Individualverkehr 

KBS Kursbuchstrecke 

KrO Kreisordnung NRW 

KVB Kölner Verkehrsbetriebe 

LDS Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 

NVP Nahverkehrsplan 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

MWMEV Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des 
Landes NRW 

NW Nordrhein-Westfalen 

NVZ Nebenverkehrszeit (siehe Verkehrszeiten) 

ÖV Öffentlicher Verkehr 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖPNVG NRW Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen

OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG 

P&R Park and Ride (Kfz-Abstellplätze an wichtigen Haltestellen des ÖPNV) 

PBefG Personenbeförderungsgesetz 

RB Regionalbahn 

RegG NW Regionalisierungsgesetz Nordrhein-Westfalen 

RVK Regionalverkehr Köln GmbH 

RSVG Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH 

SPNV Schienen-Personennahverkehr 

SSB Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises 

SVZ Schwachverkehrszeit (siehe „Verkehrszeiten“) 
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SWB Stadtwerke Bonn 

VISUM Verkehrsplanungssoftware  

Verkehrszeiten HVZ: 
Mo-Fr: 6.30 – 8.30 Uhr und 16.00 - 19.00 Uhr 
NVZ: 
Mo-Fr: 8.30 - 16.00 Uhr   
Sa: 7.30 - 14.00 Uhr 
SVZ: 
Mo-Fr: vor 6.30 Uhr und nach 19.00 Uhr  
Sa: vor 7.30 Uhr und nach 14.00 Uhr  
So: ganztags 

VDV Verband Deutscher Verkehrsbetriebe 

VREA Verkehrsbetrieb Rhein Eifel Ahr GmbH 

VRS Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

ZV Zweckverband 
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